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Kriegsanleihen betr . war ſchon vor dem Kriege ein ſtarker Konkurrent
Es gilt als allgemein bekannte Tatſache , daß der Wertpapiere , es wird dies auch fernerhin und

beſonders in ländlichen Kreiſen gegen die Zeichnung ſo lange der Fall ſein , als eine erſchöpfende und
von Kriegsanleihen bei zahlreichen Geldbeſitzern [ vollſtändige Aufklärung über die praktiſche Hand⸗
eine gewiſſe Abneigung , Bedenten und Sorgen zu [ habung des Papiers nicht erfolgt ſein wird . Wie
beobachten iſt bezw . ſind . Wenn nun bei der Wer⸗ kann man nun das Kriegsanleihepapier „ populär “

bung um Kriegsanleihe⸗Zeichnungen Erfolge erzielt [ ( im Volte beliebter ) machen ? Es dürfte dies in der
werden ſollen , erſcheint es in erſter Linie geboten , [ Art zu geſchehen haben , daß man den Leuten ſagt ,
dieſer Erſcheinung auf den Grund zu gehen , alſowie ſie das Papier praktiſch handhaben , d. h. wie ſie
den Kernpunkt der „ Propaganda “ ( Werbung ) et - es anfangen ſollen , um für das Papier raſch Geld
was eingehender zu behandeln und die da und dort zu bekommen .

noch beſtehenden Bedenken , Befürchtungen and Es diene folgendes Beiſpiel :
Sorgen zu beleuchten und zu zerſtreuen

Hierzu möge Nachſtehendes beitragen :
Nur zu haufig hört man in ländlichen Kreiſen

ſagen : „ Das Reichspapier iſt ſchon recht , es iſt
ſicher und hoch verzinslich , allein mein „ Ideal “
bleibt doch das Sparkaſſenbuch , mit dieſem gehe ich
zur Sparkaſſe und bringe , wenn ich Geld beſitze und

hole , wenn ich ſolches brauche , es wird im Büchlein
ab⸗ und zugeſchrieben , und die Sache iſt fertig . Dies R. Wü 8 8iſt für mich einfach , praktiſch und bequem . Ganz
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verkaufen oder

anders — ſo ſagen ſich viele — liegt die Sache bei b) Soll ich, vaſch Geld zu erhalten, ſolche
dem Anleihepapier . Brauche ich beim Mangel ſon⸗ bei der Kaſſe , mit der ich ſonſt arbeite , verpfänden

ſtiger Barmittel raſch Geld , dann weiß ich nicht , hinterlegen ) ?

Ich beſitze Kriegsanleihe - Papiere — lautend

auf je 500 K„ — 1000 4 . Ich brauche raſch
Geld , da ich meine ganze Sparkaſſeneinlage zur Er⸗

werbung obiger Papiere verwendet habe . ( Der Ein⸗

leger tut immer gut , wenn er nicht alles bei der
Sparkaſſe abhebt , ſondern noch einen Reſervebe⸗

trag ſtehen läßt . ) Es treten nun 2 Fragen an mich
heran :

was ich mit dem Papier anfangen , wie ich es „ ver⸗ Ich gehe mit den Papieren zu dieſer Kaſſe und

ſilbern “, „ umſetzen “ ſoll , um raſch Geld zu bekom⸗frage den Beamten , wie es mit dem Kurſe ſteht . Iſt
men . “ dieſer nun höher als er es bei der Erwerbung war

So und ähnlich ſagen ſich Tauſendel Richtig [ ( alſo über 98 . 50 ) , dann ſage ich : „ Hier haben Sie

iſt , daß das Sparkaſſenbuch „ populär , ( volksbe⸗ ] meine Papiere , geben Sie mir den Wert dafür . “
liebt ) , das Wertpapier aber beſonders in ländlichen [ Damit iſt die Sache erledigt . ( Die Sparkaſſen , die

Kreiſen weniger beliebt iſt . Das Sparkaſſenbuch ja ohnehin ihren Reſervefonds in Papieren anle⸗
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gen müſſen , werden es begrüßen ,

den vornehmen können , ſie brauchen dieſe Papiere

dann nicht von den Banken zu kaufen . )

Iſt aber der Kurs etwas tiefer ( alſo unter 98 50 )

oder iſt er vielleicht ſogar 99 Prozent , ich ſetze aber

ein weiteres Steigen voraus , dann ſage ich dem

Beamten : „ Hier haben Sie meine Papiere , ich will

ſolche bei det Kaſſe „ hinterlegen “ . Geben Sie mir

auf den Wert von 1000 % etwa 7 800 &, wenn

ich das Geld nach Wochen , Monaten , Jahren bei

ſammen habe , werde ich es bringen und meine

Papiere in Empfang nehmen . “ Damit iſt die Sache

ebenſo einfach , wie mit einem Sparkaſſenbuch erle⸗

digt , nur habe ich auf Grund eines über die Hinter⸗

legung zu unterzeichnenden Scheins anſtelle des

ganzen Betrages ( wie bei a ) nur etwa 7- 800 π

erhalten können , weil eben die Kaſſen die Papiere

nur mit einem beſtimmten Prozentſatz ( vielleicht bis

80 Prozent ) beleihen dürfen .

Man ſieht alſo hieraus , daß auch der Beſitzer

eines Reichspapiers jederzeit raſch Geld erhalten

kann , nur muß er es richtig anfaſſen .

Unſer Sparkaſſengeſetz und alle Sparkaſſenſatz⸗

ungen haben bisher ſchon die Beſtimmungen ent⸗

halten , daß die Sparkaſſen ihre Gelder gogen Hin⸗

terlegung von Reichs⸗ und anderen zugelaſſenen

Papieren anlegen ſollen . Sie hatten dazu in länd⸗
lichen Bezirken bisher wenig Gelegenheit , w & I

Reichs⸗ und Staatspapiere auf dem Lande nicht ſo

häufig zu treffen waren . Dies wird bei den Kaſſen

für die Folge anders werden , der Verkehr in Wert⸗

papieren wird ſich erheblich ſteigern und wohl bei

vielen Kaſſen zu einem ausgedehnten Geſchäfts⸗

zweig ſich entwickeln . Wie aber unſere Kaſſen bisher

nicht hinter der Zeit zurückgeblieben ſind — die Er⸗

fahrungen während der Kriegszeit haben dies zur

Genüge bewieſen —ſo werden ſie auch künftig und

beſonders nach dem Kriege ihre Geſchäftspraktiken
und Geſchäftsformen den veränderten Verhältniſ⸗

ſen , der modernen Entwicklung des Geldverkehrs

und Geldmarktes , ſowie beſonders den Bedürfniſſen

der Bewohner ihres Geſchäftskreiſes anpaſſen . Die

Aufnahme ſo gewaltiger Summen durch das Reich

zur Deckung der Kriogskoſten bringt naturgemäß

eine völlig Umwälzung in den Geldverkehrs⸗ wie in

den Geldmarktverhältniſſen mit ſich. Damit müſſen

in ihrem eigenen Intereſſe nicht nur die Kaſſen ,

ſondern alle rechnen , die Vermögenswerte beſitzen.
Das Reich wird ſich nicht darauf beſchränken ,

ſeine Schuldbriefe , die eben angeboten werden zu

98 . 50 , an die Käufer abzuſetzen , ſondern es wird

auch Maßnahmen treffen , die geeignet ſind , den

Verkehr mit dieſen Schuldbriefen ( Verkauf , Hinter⸗

legung uſw . ) zu erleichtern und je nach dem Be⸗

dürfnis ſo bequem als möglich zu machen ; denn es

wenn ſie dieſe

Ergänzung nach und nach aus Papieren ihrer Kun⸗

iſt dem Reich wie ſeinen Organen ( wie jedem Kauf⸗

mann und Fabrikanten bezüglich ſeiner Waren und

Fabrikate ) genau bekannt , daß man die Umſatzmög⸗

lichkeiten erhöhen und erleichtern muß , wenn man

auf Abſatz der Ware ( das Reichspapier iſt in gewiſ⸗

ſem Sinne auch eine Ware ) rechnen will .
Den Zweiflern könnte alſo auf Grund des Ge —

ſagten bedeutet werden ,

a) daß man mit den Kriegsanleihe⸗Papieren

ſich ebenſo raſch und bequem Geld verſchaffen kann ,

wie mit dem Sparkaſſenbuch — wenn der richtige

Weg eingeſchlagen wird —

b) daß es nicht nötig ſein wird , ſich nach den

Kurſen bei Kaſſen und anderen Perſonen zu erkun⸗

digen . Während des Krieges können Kurſe nicht be⸗

tannt gegeben werden . Nach dem Kriege wird bei

der großen Zahl von Schuldbrief⸗Beſitzern täglich

in Zeitungen ( auch in der kleinſten ) der maßge⸗

bende Tageskurs an der hierfür beſtimmten Stelle

der Zeitung zu leſen ſein ;

c) daß man hinſichtlich der Kursſchwankungen

nach unten keinerlei Befürchtungen zu hegen

braucht . Es ' kann vielmehr angenmmen werden ,

daß ſolange wir im Reiche nahezu 20 Milliarden

nur zu 3½ , 3 / und 4 Prozent verzinsliche Spar⸗

kaſſeneinlagen beſitzen — das zu 5 / , verzinsliche ,

zu 98 . 50 zu erwerbende Reichspapier eine geſuchte

und beliebte Kapitalanlage für jeden Einzelnen —

ganz beſonders aber für den kleinen Sparer — ſein

und bleiben wird . Tauſende von Einlegern werden

nach dem Kriege beſtrebt ſein , ihre nieder verzins⸗

lichen Werte in höher verzinsliche ſichere Anlagen

umzutauſchen ;
d) daß bei der großen Zahl von Papierbeſitzern

nach dem Kriege wohl in jeder Gemeinde ein Ver⸗

trauensmann zu finden ſein wird , der über alle auf

den Wertpapierenverkehr ſich beziehenden Fragen

wird Auskunft geben können , und

e) daß der Beſitzer eines Papiers gleich nach

der Erwerbung den Verkauf , die Hinterlegung ꝛc.

bewirken kann . Die Worte „ unkündbar bis 1924 “

bedeuten nur , daß das Reich bis zu dieſem Zeit⸗

punkt am Zinsfuß ꝛc. eine Aenderung nicht vor⸗

nehmen kann . B .

1 . Allgemeine Gemeindeſachen .

Können die Gemeinden ihre Koſten für die durch

den Wehrbeitrag verurſachten Arbeiten vom Staate

erſetzt verlangen ?

Die Veranlagung und Erhebung des Wehrbei⸗

den Gemeindebehörden , bezw . den mit dieſen ver⸗

bundenen Einkonmenſteuerkommiſſionen übertra⸗

gen worden . Turch dieſe Arbeiten ſind den Ge⸗

meinden nicht unerhebliche Koſten entſtanden . Es

fragt ſich nun , ob dieſe Koſten vom Staate erſtattet



werden müſſen . Das iſt vom Reichsgericht jetzt in

der folgenden Entſcheidung verneint worden :

Durch § 35 Abſatz 2 des Wehrbeitragsgeſetzes vom

3. Juli 1913 und § 1 der Preußiſchen Verordnung

betr . die für die Veranlagung des Wehrbeitrags zu⸗

ſtändigen Behörden vom 7. Auguſt 1913 iſt in

Preußen die Veranlagung des Wehrbeitrags den

Einkommenſteuerveranlagungs - Komiſſionen über⸗

tragen worden . In der einen ſelbſtändigen Stadt⸗

kreis bildenden Stadtgemeinde Charlottenburg iſt

der erſte Bürgermeiſter der Vorſitzende dieſer Kom⸗

miſſion und hat als ſolcher die Veranlagungsge⸗
ſchäfte für den Wehrbeitrag erledigt . Stildt

Charlottenburg iſt der Meinung , daß die ihr da

Die

durch enſtandenen Aufoendungen an Gehältern

und Entlohnungen für Hilfskräfte der Staat zu

tragen habe . Sie berechnet dieſe Koſten auf 20 000

Mark und klagte hiervon einen Teilbetrag von 5000

Mark gegen den Preußiſchen Staatsfiskus ein . In
allen Inſtanzen ( Landgericht Potsdam , Kammer⸗

gericht Berlin und Reichsgericht ) iſt die Klage ab⸗

gewioſen In ſeinen Entſcheidungsgründen
führt das Reichsgericht aus , daß das Wehrbeitrags⸗
geſetz keinerlei Beſtimmung darüber gibt , von wem

die Koſten der Veranlagung und Erhebung der

Steuer zu tragen ſind . Das Geſetz hat die Bundes —

ſtaaten als zuſtändig für dieſe Veranlagung und

erklärt und den Landesregierungen die Beſtim⸗

mung der dafür zuſtändigen Behörden überlaſſen .

Während nun aber die ſonſtigen Reichsſteuergeſetze

( Stempelſteuergeſetz , Zigarettenſteuergeſetz u. a. )

den Bundesſtaaten für die Veranlagung , Erhebung
und Verwaltung der Reichsabgaben eine Vergü⸗

tung aus den Steuereinnahmen gewähren , fehlt im

Wehrbeitragsgeſetz eine Beſtimmung über eine

ſolcho Vergütung . Das hat die Bedeutung und die

Wirkung , daß eine ſolche nicht gewährt wird und

nach dem Willen des Geſetzgebers auch nicht ge⸗

währt werden ſollte . Den Einzelſtaaten , die die

Gemeinden zur Mitwirkung bei der Veranlagung
und Erhebung des Wehrbeitrags heranziehen , iſt es

ſelbſtverſtändlich überlaſſen , trotzdem ſie ſolbſt vom

Reich eine Vergütung für die ihnen aufgetragene

Tätigkeit nicht erhalten , den Gemeinden eine ſolche

zuzuweiſen . Soweit dies aber in den einzelſtaatli⸗

chen Ausführungsverordnungen nicht geſchehen iſt ,

iſt ebenſo wie im Verhältnis der Bundesſtaaten

zum Reich davon auszugehen , daß ein Vergütungs⸗

anſpruch der Gemeinden nicht beſteht . In Preußen

haben , wie das Reichsgericht weiter eingehend aus⸗

führt , nach den beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften

Gemeinden keinen Anſpruch auf Vergütung für die

Koſten der Veranlagung zum Wehrbeitrag . Da in

der einmaligen außerordentlichen Reichsangelegen⸗

heit des Wehrbeitrags die den Bundesſtaaten auf⸗

getragene Ausführung des Geſetzes unentgeltlich

vorden .
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erfolgen ſoll , liegt es im Sinne des Wehrbeitrags⸗

geſetzes , daß auch die Gemeinden , ſoweit ſie von

den Bundesſtaaten zu den Veranlagungs⸗ und Er⸗

hebungsgeſchäften herangezogen werden , die ihnen

geſtellten Aufgaben ohne Anſpruch auf Vergütung
zu beſorgen haben .

Die Ueberlaſtung der Gemeinden .

Der Staatshaushaltsausſchuß des preußiſchen

Abgeordnetenhauſes begann mit der Beratung des

Etats des Miniſteriums des Innern . Vom Bericht

erſtatter wurde möglichſte Sparſamkeit empfohlen .
Der Miniſter des Innern erklärte , daß die Gemein

den durch die Kriegswohlfahrtspflege ſteigenden
Ausgaben gegenüberſtehen , der preußiſche Staat

übernähme nur ein Drittel der Koſten der Kriegs

wohlfahrtspflege . Der Auleihemarkt ſei den Ge

meinden faſt verſchloſſen , und zu einem höheren

Zinsfuß dürfen ſie aus Rückſicht auf das Reich und

auf Hypothekenverzinſung nicht übergehen .

Künftig werden die Gemeinden ihre Steuerquellen

und Wirtſchaftsbetriebe weiter entwickeln und au⸗

ßerdem Sparſamkeit walten laſſen müſſen .

Ein fortſchrittlicher Berliner Abgeordneter
führte aus , daß die Gemeinden einen gewiſſen An

halt haben müßten , was ſie vom Reiche für die

Kriegsbeſchädigtenfürſorge wiedererhalten würden .

Von den 110 Millionen würde hierfür nur ſehr we⸗

nig verwendet werden können . Die Ueberlaſtung
der Gemeinden werde gewaltig ſteigen . Berlin

werde einen Gemeindeſteuerſatz von 150 Prozent
erheben müſſen , wobei die über hundert Millionen

Mark betragenden Ausgaben für Kriegsfürſorge
nicht berechnet ſeien . Die Erſchließung neuer Steu⸗

ern ſei ſehr zweifelhaft , da Reich und Staat die zur

Verfügung ſtehenen Quellen vorwegnähmen .

ſei eine Aenderung des Kommunalabgabenweſens

notwendig und eine Erleichterung der Laſten der

Gemeinden .

Von anderer Seite wurde eine recht baldige
Zuteilung der Staatsbeiträge an die Gemeinden alz
erwünſcht bezeichnet .

Weiter ſprach man über die Sparkaſſen . Bei

den Sparkaſſen wurden auf alle drei Kriegsanlei⸗
hen 4,640 Milliarden Mark gezeichnet , davon 1,115

Milliarden auf eigene Rechnung . Der Beſtand der

Sparkaſſen habe im Jahre 1915 eine Erhöhung um

2 Milliarden Mark erfahren .

8die
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2 . Sparkaſſenweſen .
Sparkaſſen als Hinterlegungsſtellen .

Nach § 1814 des B. G. B. kann der Vormund

die zum Mündelvermögen gehörigen Inhaberpa⸗
piere außer bei der Reichsbank nur bei einer Hin⸗

terlegungsſtelle hinterlegen , ſoweit er nicht aus⸗



drücklich von dieſer Verpflichtung entbunden iſt .

Was als Hinterlegungsſtelle anzuſehen iſt , beſtimmt

ſich nach dem Landesrecht . In Baden iſt dieſe

Frage durch das Geſetz über das Hinterlegungs⸗

weſen vom 7. Mai 1910 dahin beantwortet , daß
die Finanzämter die öffentlichen Hinterlegungs⸗

ſtellen ſind Ein Vorbohalt , daß noch andere Hin⸗

terlegungsſtellen beſtimmt werden können , beſteht

Das Juſtizminiſterium iſt deshalb nicht in

Lage , die öffentlichen Sparkaſſen durch allge⸗

meine Verfügung als Hinterlegungsſtellen zuzulaſ —

ſen . Zu einer Geſetzesänderung ſcheint dem Juſtiz⸗

miniſterium ausreichender Anlaß um ſo weni⸗

ger vorzuliegen , als bis jetzt nur ganz wenige

Sparkaſſen überhaupt für die Verwahrung von In⸗

nicht .

Dder

ein

KAal
haberpapieren in Betracht kommen . Zur Annahme

von Wertpapieren in Verwahrung iſt nämlich , wie

das Miniſterium des Innern in einem an die Be —

zirksämter gerichteten Erlaß dargelegt hat , wegen

der damit verbundenen Erweiterung der Gemein⸗

debürgſchaft gemäß § 9 des Sparkaſſengeſetzes die

Zuſtimmung der bürgenden Gemeinden und die

ſtaatliche Genehmigung orforderlich . Bis jetzt ha⸗

ben nur 5 Sparkaſſen dieſe Genehmigung zur Ver⸗

wahrung der Schuldverſchreibungen über Kriegs⸗

anleihen nebſt Zins⸗ und Erneuerungsſcheinen für

die Einleger nachgeſucht und erhalten . Das Juſtiz⸗

tiniſterium hat deshalb den Amtsgerichten über⸗

laſſen , ob ſie ſtatt der Hinterlegung von Wertpa⸗

deren Umwandlung in Reichs - oder Landes⸗

anordnen oder goſtatten wollen ,
bei einer hierzu berechtigten

forderung
Inhal Guor

Inhal papiere

Sparkaſſe zu hinterlegen .

Verſicherungsweſen .

§ 214 Reichsverſicherungsordnung ( RVO. ) gilt auch

in Baden für Kriegsteilnehmer .

Auf Seite 143 dieſer Zeitſchrift von 1915 wurde

die Anwendung des § 214 RO . für Kriegsteil⸗
in Baden in Frage geſtellt . Derſelbe lautet :

den Verſicherte wagen Erwerbsloſigkeit aus ,

den vorangegangenen zwölf Monaten min⸗

26 Wochen oder unmittelbar vorher min⸗

6 Wochen verſichert waren , ſo verbleibt ih⸗

der Anſpruch auf die Regelleiſtungen der Kaſſe ,

denn der Verſicherungsfall während der Erwerbs⸗

lo
ſigkeit

und binnen 3 Wochen nach dem Ausſchei⸗

den eintritt . Sterbegeld auch nach Ablauf von

ihrt , wenn die Krankenhilfe bis zum

u

2MMoch henJ

Tode geleiſtet worden iſt . Der Anſpruch fällt weg ,

wenn der Erwerbsloſe ſich im Auslande aufhält

ind die Satzung nichts anderes beſtimmt . “

Das badiſche Landesverſicherungsamt hat un⸗

term 11 . Februar 1915 entſchieden , daß 8§ 214

RVoO . auf Kriegsteilnehmer keine Anwendung

finde . Unterm 28 . Juni 1915 hat dagegen das

Reichsverſicherungsamt Berlin entſchieden , daß

§ 214 auch für Kriegsteilnehmer zu gelten habe .
Das Reichsverſicherungsamt führte in ſeiner Ent⸗

ſcheidung aus , daß unter Erwerbsloſigkeit lediglich

das 8 einer entgeltlichen Beſchäftigung zu

ſei . Dies treffe bei unſern Kriegsteilneh⸗

mern zu . Nach Bekanntwerden der Entſcheidung

des Reichsverſicherungsamts wußte man nicht , ob

man ſich der Entſcheidung des bad . Landesverſiche⸗

rungsamts oder derjenigen des Reichsverſiche⸗

rungsamts anſchließen ſoll . Unterm 11. Dezember

1915 hat nunmehr der große Senat des Reichsver⸗

erungsamts ſauf Veranlaſſung des fächſiſchen

Landesverſicherungsamts Stellung zu dieſer Frage

genommen und endgültig nun die Frage der An⸗

wendung des §S 214 RVO . auf Kriegsteilnehmer in

bejahendem Sinne entſchieden . Unterm 15 . März

1916 hat nämlich das Gr . badiſche Landesverſiche⸗

rungsamt Karlsruhe unter Nr . 234 folgenden Be⸗

ſcheid erteilt : „ Wir überſenden ꝛc. zur Kenntnis⸗

nahme und mit dem Erſuchen , den Vorſtand der

Kaſſe darauf hinzuweiſen , daß die grundſätzliche

Entſcheidung des Landesverſicherungsamts vom 11 .

Februar 1915 nicht mehr als maßgebend angeſehen

werden kann , nachdem inzwiſchen der große Senat

des Reichsverſicherungsamts unterm 11 . Dezember
1915 die Frage der Anwendung des § 214 RVO .

auf Kriegsteilnehmer in bejahendem Sinne ent⸗

ſchieden hat Die Entſcheidung des Reichsverſiche⸗

rungsamts iſt im Hinblick auf 88 1717 , 1718 RVO .

auch für das Landesverſicherungsamt maßgebend ,

das inzwiſchen auch wiederholt in ſeiner Rechtſpre —

chung ſich der erwähnten Entſcheidung des Reichs⸗

verſicherungsamts angeſchloſſen hat . “

verſteher

ſiche

Für die Praxis ergibt ſich nun nach der Ent⸗

ſcheidung des großen Senats des Reichsverſiche⸗

rungsamts folgendes Bild :

Dieſer § 214 RVO . gilt einmal nur für die

Pflichtmitglieder ( das iſt nämlich ausdrücklich in

der Entſcheidung näher ausgeführt ) , alſo für Ver⸗

ſicherungsberechtigte gilt §S 214 nicht ; ſodann kommt

es darauf an , ob der Verſicherungsfall im Inland
oder Ausland eingetreten iſt , da der Anſpruch näm⸗

lich gemäß Abſatz 3 von § 214 RVO . wegfällt ,
wenn der Verſicherte ſich im Ausland aufhält und

die Satzung nichts anderes beſtimmt . Als Ausland

im Sinne dieſer Beſtimmung iſt jedes Gebiet außer⸗

halb des deutſchen Reichs zu verſtehen ( es wurde

alſo das beſetzte Gebiet nicht als Inland aner⸗

kannt ) . Die Behandlung iſt demnach eine verſchie⸗

denartige — je nachdem ob im Inland oder Aus⸗

land erkrankt , verwundet oder gefallen . Bei Ge⸗

fallenen , für die §S 214 RVO . in Frage kommt , iſt

hinſichtlich des Sterbegeldes noch zu erwähnen :



Gefallene verheiratet geweſen , ſo hat

Witwe das Sterbegeld anzuſprechen . War der

Gefallene ledig , ſo muß vor der Kriegsteilnahme
häusliche Gemeinſchaft im Sinne von §S 203 RVO .

vorgelegen haben .

Durch dieſe Entſcheidung iſt nun manchem

Kriegsteilnchmer , der innerhalb der erſten 3 Wo⸗

chen ( nach ſeinem Einrücken ) verwundet wurde

oder erkrankt iſt , ein Anſpruch an ſeine Kranken

kaſſe geſchaffen worden , auch wenn er es verſäumt
hat , ſich freiwillig fortzuverſichern .

Zu begrüßen wäre es , wenn insbeſondere die

Bürgermeiſterämter die hier in Frage kommenden

Kriegeteilnehmer auf dieſe Entſcheidung aufmerk⸗
ſam machen und ihnen bei der Geltendmachung
dieſer Anſprüche behilflich ſein würden . Sicherlich
befindet ſich mancher Kriegsinvalide darunter , der

noch bis zu 26 Wochen Krankengeld aus der Kran⸗

kenkaſſe , der er vor der Kriegsteilnahme angehört
hat , zu gut hat . Mögen ſie alle in den Genuß die⸗

ſer Unterſtützung gelangen !

Iſt der

die

Gewährung von Teuerungszulagen an die

Angeſtellten der Krankenkaſſen betr .

Die allgemeine erhebliche Verteuerung der Le —

benshaltung hat veranlaßt , daß der Staat , die

Gemeinden , private Unternehmungen uſw . mit

der Frage der Gewährung von Teuerungszula⸗
gen an die Angeſtellten beſchäftigt und ihre Be⸗

rechtigung durchaus anerkannt haben . Wenn auch

der Beamte uſw . mit einem beſtimmten Einkom

men rechnen kann , ſo beſ doch kein Zweifel ,

daß gerade durch di dem Lebensmittel⸗

markt hervorgetretene Teuerung am meiſten in

Mitleidenſchaft gezogen iſt . rkenntnis über

die Notwendigkeit der Gewährung von Teue⸗

rungszulagen hat ſich daher in weiteſten Krei —

ſen des Bahn gebrochen .
Wir möchten in Anbetracht dieſer Sachlage

an die Herren Kaſſenvorſtände die Bitte richten ,

ſich der Geneigtheit zur Gewährung von Teue⸗

rungszulagen nicht zu verſchließen . Wir ſetzen das

Vertrauen in die Herren Kaſſenvorſtände , daß ſie

ebenfalls wie anderen Bundesſtaaten Verſtänd⸗

nis für dieſe Notwendigkeit zeigen werden , ſelbſt
dann ſogar , wenn die Angeſtellten der Kaſſe bisher
noch nicht mit einer diesbezüglichen Bitte heran⸗

getreten ſein ſollten .

Art und Weiſe der Gewährung von Teue⸗

iſt denjenigen Kaſſen , die ſolche

zähren , eine ganz verſchiedenartige . Eine

einheitliche Regelung boſteht ſonach nicht . Die Zu⸗

lagen werden teilweiſe grundſätzlich an alle , teil⸗

weiſe nur an Angeſtellte bis zu einer gewiſſen Ein⸗

kommensgrenze gewährt ; vielfach iſt auch ein ge⸗

Die

bei

wiſſer Unterſchied zwiſchen mund

ten Angeſtellten gemacht . vird in

Beträgen oder als gewiſſer

gewährt .

glauben , daß es den Verhältmiſſen der

Dienſtordnung am eheſten entj „ wenn zu dem

in der ordnung vorgeſehenen Beſoldungs⸗
undplan ein gewiſſer Prozentſatz gewährt wird

Ange ſtellten , denn diejebent nigenzwar allen

ten der Kaſſe , welche bereits eine gewiſſe Einkom⸗

mensgrenze erreichen , haben infolge ihrer erhöhten

arbeiteter

eine

Inanſpruchnahme durch das Fehlen einge

Kräfte wohl auch für ihre vermehrte Arbeit

Extrabelohnung ( ſo gut wie die G

Mit Rückſicht da

meindebeamtei

uſw . ) mit vollem Recht verdient

rauf , daß die derzeitigen Lebensmittelpreiſe ſo raſch

nicht wioder ſinken u n, glauben wir , daß eine

6 erordentliche Vorrückung im Gehalt ( wie dies in.

§ 13 der Muſterdienſtordnung vorgeſehen iſt ) auch

ein durchaus gangbarer Weg wäre , ſchon deshalb ,
weil hierdurch dann jede Erörterung über die et⸗

waige Aufhebung einer Teuerungszulage wegfallen
würde .

Möge dieſe Frage zu beiderſeitiger Befriedi⸗

gung gelöſt werden .

Weiterzahlung des Gehalts an die einberufenen

Kaſſenangeſtellten betr .

9
der Ortskrankenkaſſe

den einzel⸗

Eine kürzliche Rundfrage
Malds NatWaldshut hat auch daß bei

nen Kaſſen in dieſer recht verſchieden⸗

arlige Behandlung herr Während manche Kaſ⸗
ſen ſich lediglich mit den Beſtimmungen der Dienſt⸗

ordnung zufrieden * gibt es erfreulicherweiſe

doch auch wieder viele Kaſſen , die ihren einberufe⸗

nen Angeſtellten entweder den ganzen Gehalt für
die ganze Dauer oder wenigſtens doch nach Ablauf
der Zei er Dienſtordnung auf die ganze Dauer

die Hälfte des Gehalts fortgewähren . Wie man

aus der Entſtehungsgeſchichte der Dienſtordnung
kennt , iſt man allmählich daran , die Krankenkaſſen⸗

Staatsbeamten glerch⸗

eine ſo unterſchiedliche

es überaus begrüßen ,
ANAngeſtellten ch

— wenig⸗

beamten den Gemeinde⸗ und

zuſtellen . Warum denn hier

Behandlung ? Wir würden

wenn die Krankenkaſſen ihren

während ihrer Abweſenheit beim Heere

ſtens den Verheirateten — nach Ablauf der

Dienſtordnung vorgeſehenen Zeit wenigſtens
die ganze Dauer die Hälfte ( bei großer Kinderz

aue

in der

auf

ahl

evt . noch mehr) ihres Gehalts weiterbezahlen wür

den . Mit der Weiterbezahlung des Gehalts oder

eines Gehaltsteiles erfüllen die Kaſſen eine Dankes⸗

ſchuld an die im Felde ſtehenden Angeſtellten , mit

deren Hilfe es möglich war , unſere Feinde von der

Heimat Grenzen fernzuhalten .



Anläßlich der Aufſtellung des Voranſchlags
dürfte u. E. der geeignete Augenblick gekommen

ſein , dieſe beiden Fragen einer eingehenden Wür⸗

digung zu unterziehen . Aenderung der Dienſtord⸗

nung erſcheint nicht notwendig .

W. GLereinigung der Krankentaſſenverwalter für

den Bezirk der Oberverſicherungsämter Freiburg⸗

Konſtanz . )

6 . Sonſtiges .

Mannheim . Nach einer Darſtellung der dem

Umlageausſchlag zugrunde zu legenden Steuer⸗
werte und Einkommenſteuerſätze für das Jahr 1916

ergibt ſich gegenüber dem Jahre 1915 ein Ausfall

an Umlagen in Höhe von 484 000 Mark . Dabei

weiſen das Betriebsvermögen rund 1 Million

Mark , das Kapitalvermögen rund 22 Millionen

Mark und die Einkommenſteuerſätze rund 700 000
Mark weniger auf als im Jahre 1915 . Nur das

Liegenſchaftsvermögen erbrachte für 1916 ein Mehr

rund 15 Millionen Mark gegenüber 1915 .

Heidelberg . Das neue Heidelberger Gaswerk ,

as einen Koſtenaufwand von über 1 600 000

erforderte , iſt nun fertiggeſtellt . Es wurde am 10.

April nachmittags durch berbürgermeiſter Dr .

Walz , Bürgermeiſter Wielandt und die Mitglieder

des Bürgerausſchuſſes beſichtigt . Die Ausführung

des Werkes wurde vom Bürgerausſchuß am 13 .

Mai 1913 beſchloſſen , im Februar 1914 wurde mit

dem Bau begonnen , der durch den Ausbruch des

Krieges auf kurze Zeit unterbrochen wurde . An

dem Werke arbeiteten 55 hieſige und 27 auswär⸗

tige Unternehmer . Die tägliche Gaserzeugung be⸗

trägt bei trockenem Betriebe 26 900 Kubikmeter ,

wozu 72 Tonnen Kohlen erforderlich ſind . In

Heidelberg ſtellt ſich der Verbrauch von Gas für

das Jahr und den Kopf der Bevölkerung auf 110

Kubikmeter .

Pforzheim . Der Bürgerausſchuß nahm die Be —

ratung des Voranſchlags vor . Oberbürgermeiſter

Habermehl hielt zu Beginn der Beratungen eine

Rede , in welcher er hervorhob , daß die Rechnung

der Stadtkaſſe für 1915 beſſer abgeſchloſſen habe als

für 1914 , weil im verfloſſenen Jahr durch die

Nichtausführung verſchiedener geplanter Arbeiten

Erübrigungen gemacht werden konnten und weil

das Gaswerk und die Straßenbahn günſtiger als

vorgeſehen war , abgeſchloſſen haben . Die Aufſtel⸗

lung des Voranſchlags für 1916 ergab bei dem ſeit⸗
herigen Umlagefuß einen Fehlbetrag von 385 594

Mark . da die Steuerkapitalien gegen früher um

128 Millionen Mark zurückbleiben . Bei der Fi⸗

nanzlage der Stadt wäre eine Erhöhung des Um⸗

lagefußers von 6 —7 Pfg . nötig geworden , wenn

man nicht durch Erhöhung der Einkommenſteuer

von
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und durch den obengenannten guten Abſchluß des

Gaswerks einen erheblichen Betrag zur Beglei⸗

chung des ungedeckten Aufwands erzielte . Die Um⸗

lage aus Liegenſchafts - , Kapital - und Betriebsver⸗

mögen wird nicht erhöht werden . Eine General

debatte über den Voranſchlag fand nicht ſtatt ; die

Einzelberatung konnte an dem erſten Sitzungstag

nicht zu Ende geführt werden .

Konſtanz .
PN

Unſere Stadtverwaltung hat ſich

die Nahrungsmittelverſorgung der Bürgerſchaft

ſehr angelegen ſein laſſen . So wurde von der

Stadt bis Ende 1915 für 1084 499 % Mehl ge

kauft , Kartoffeln wurden 22 000 Zentner umgeſetzt

( mit einem Verluſte von etwa 17000 / ) , 169 150

Kilogramm , Schmalz für etwa 64000 / , Eier eine

halbe Million Stück , Erdöl 61 000 Liter . Weiter

hat die Stadt ſich betätigt auf dem Gebiete der

Vermittelung von Fleiſchwaren , von Milch , Erbſen

und Bohnen und Emmentaler Käſe . Den Gemüſe⸗

und Kartoffelbau hat die Stadt unterſtützt durch

Anlegung von 350 Kleingärten . Hergeſtellt wurde

in eigenem Betrieb mit gutem Nutzen große Men⸗

gen Sauerkraut ( 250 Zentner ) und außerdem

50 000 Liter Apfelwein , hauptſächlich für eigenen

Bedarf . Lediglich am Kartoffelverkauf hat die

Stadtverwaltung Geld eingebüßt .

Abſtufung der Teuerungszulagen nach der Größe
der Familie .

Hamburg . Unter den Vorſchlägen , die in der

letzten Zeit in Bezug auf die Bevölkerungspolitik

hervortreten , befindet ſich auch der der Abſtufung
der Bezüge der Beamten und ſonſtigen Angeſtell⸗

ten nach der Größe der Familie . In unſerer Bür⸗

gerſchaft beſteht eine ſtarke Strömung , eine ſolche

Regelung zunächſt mit Bezug auf die Kriegs⸗

teuerungszulagen der Beamten und Angeſtellten
FNdes Staates vorzunehmen und dann eventuell ſpä⸗

ter nach dieſer Richtung weiterzugehen . Der Senat ,

der ſich in der letzten Zeit überhaupt ſtark allen von

der Bürgerſchaft gewünſchten Neuerungen wider⸗

ſetzt , hat , freilich ohne näheren Grund , angegeben ,

dliß , da die Abſtufung der Bezüge der Beamten

nach der Zahl der Kinder unſerer Gehaltsordnung

fremd ſei , er es nicht für geraten halte , dieſes Prin⸗

zip hier neu einzuführen . Der Haushaltsausſchuß

der Bürgerſchaft hat einſtimmig beſchloſſen , den Se⸗

nat zu erſuchen , die bisherige Kriegsteuerungszu⸗

lage an Beamte und Angeſtellte einer Nachprüfung

namentlich dahin zu unterziehen , ob es ſich nicht

empfiehlt , dieſe Zulage ihrer Höhe nach verſchieden

zu geſtalten , je nachdem unverheiratete Perſonen ,

verheiratete ohne Kinder oder mit mehreren Kin⸗

dern in Betracht kommen . Nachdem dieſer Grund⸗

ſatz auswärts ſchon mehrfach durchgeführt worden
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iſt, wird auch unſer Senat ſich einer nochmaligen

Prüfung nicht entziehen können .

Ueber die Beurkundung der Sterbefälle on

Militärperſonen
hat das Juſtizminiſterium einen Erlaß herausge⸗

geben , in welchem es heißt : „ Da es im ſtaatlichen
Intereſſe liegt , daß die Hinterbliebenen aller

Kriegsteilnehmer , die im Felde gefallen oder in

Lazaretten verſterben , eine ſtandesamtliche Urkunde

über den Todesfall erhalten , werden die Standes⸗

ämter angewieſen , von allen Eintragungen ſolcher
Sterbefälle , ſoweit nicht ſchon bisher Auszüge ab⸗

gegeben wurden , den Angehörigen einen beglau
bigten Auszug koſtenfrei zuzuſenden . “

Frühgeburt ( Fehlgeburt ) und Kriegswochenhilſe .
Die Leiſtungen der Kriegswochenhilfe machen

es notwendig über dieſe Frage eine kleine Erläu⸗

terung zu geben . Wenn die übrigen Vorausſetzun⸗
gen gegeben ſind , kommt Wochenhilfe für „ Wöch⸗
nerinnen “ in Frage . „ Wöchnerin “ iſt eine weibliche
Perſon , die niedergekommen iſt . Zweifel können

wohl dann keine entſtehen , wenn ein „ lebendiges “
Kind geboren wurde . Wohl aber iſt dies der Fall ,

wenn die Leibesfrucht „ vorzeing “ abgeht , oder

wenn eine „ Totgeburt “ vorliegt . Hier muß dann

feſtgeſtellt werden , ob dieſe Fehl - oder Frühgeburt
als eine „ Entbindung “ im Sinne der Wochenhilfe

zu betrachten iſt oder nicht Dieſe Frage hängt da⸗

von ab , ob nach der Dauer der Schwangerſchaft
die Möglichkeit der Geburt eines lebensfähigen

Kindes gegeben war oder nicht . Wird dieſe Frage

bejaht , ſo liegt eine „ Entbindung “ vor und die

Entbundene gilt als Wöchnerin , genau ſo wie wenn

ſie von einem lebendigen Kinde entbunden worden

wäre . War die Frucht dagegen nicht lebensfähig ,
ſo liegt nicht „ Entbindung “ ſondern Krankheit vor .

Für verſicherte Wöchnerinnen kommt dann Kran⸗

kenhilfe in Frage . Im Allgemeinen kann man ſa⸗

gen , daß eine vor Ablauf der 28 . Schwanger⸗

ſchaftswoche abgehende Leibesfrucht unreif , alſo

kein lebensfähiges Kind iſt ; entſcheidend iſt dies

jedoch nicht im einzelnen Falle , vielmehr wird ſich

der Arzt über die Frage der Lebensfähigkeit zu

äußern haben . Wird die Frage verneint , ſo

wird zu prüfen ſein , ob nicht die ſog . Beihilfe ,

die die Verordnung vom 3. Dezember 1914 in Ab⸗

ſatz 3 von § 3 bezw . diejenige vom 23 . April 1915

in Abſatz 3 von §S 4 im Betrage von 10 L„w vor⸗

ſieht , in Betracht kommt ( die ſog . Schwangerſchafts⸗

unterſtützung ) . Hier wird nicht verlangt , daß es zu

einer Entbindung kommen muß , vielmehr iſt die

Beihilfe mit Ablauf jeder Woche , in der die Dienſte

erforderlich geworden ſind , fällig . Die Leiſtung iſt
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eine ſolche bei Schwangerſchaftsbeſchwerden d. h.

bei Beſchwerden im Verlaufe der Schwangerſchaft ,
vie urſächlich auf letztere zurückzuführen ſind und

vor der Niederkunft liegen müſſen . Bei den ſog .

„ böſen Wochenbetten “ dürfte ſonach in den meiſten
Fällen fragl . Beihilfe bis insgeſamt 10 in

Frage kommen , alſo ohne daß die Entbun⸗

dene als „ Wöchnerin “ im Sinne der Wochenhilfe

zu betrachten iſt .

Die Bildung des Vereins „ Badiſcher Heimatdank “ .

Im Miniſterium des Innern fand unter der

Leitung des Miniſters Dr . Frhru . v. Bodman eine

größere Verſammlung von Vertretern der beteilig⸗
ten Militär - und Zivilbehörden , Körperſchaften ,
Verbänden und Vereinigungen , ſowie von Vertre⸗

tern des Handels , der Induſtrie und der Arbeiter —

ſchaft ſtatt zur Bildung des Vereins „ Badiſcher
Heimatdant “ . Dieſer Verein will neben der in Ba⸗

den ſchon ſeit längerer Zeit erfolgreich durchgeführ⸗
ten ſozialen Fürſorge für die Kriegsbeſchädigten
eine gleiche Fürſorge für die Kriegshinterbliebenen
ſchaffen und die beiden Zweige der Fürſorge durch
Zuſammenſchluß aller an der Fürſorge beteiligten
Kreiſe einheitlich regeln . Als Organe des Vereins

ſind zwei Landesausſchüſſe vorgeſehen — der Lan⸗

desausſchuß der Kriegsbeſchädigtenfürſorge u. der

Landesausſchuß für Kriegshinterbliebenenfürſorge

„ denen die Leitung der Fürſorge obliegt , wäh⸗
rend zur örtlichen Durchführung der Fürſorge Be⸗

zirksausſchüſſe ſowie örtliche Fürſorgeſtollen gebil⸗
det werden ſollen .

Dem Badiſchen Heimatdank , der in enger Füh⸗

lung mit der deutſchen Nationalſtiftung ſteht , kön⸗

nen als Mitglieder beitreten Behörden , Kreiſe , Ge⸗

meinden , Verbände , Vereine , Anſtalten und Stif⸗

tungen , ſowie Einzelperſonen . Der Mindeſtjahres⸗

beitrag iſt auf eine Mark feſtgeſetzt . Wer 1000 K4

zur Verfügung ſtellt , gilt als Stifter und erwirbt

damit die lebenslängliche Mitgliedſchafz Das

Großherzogspaar hat die Schirmherrſchaft über den

badiſchen Heimatdank übernommen .

Kriegsſpende deutſcher Frauendank .
Baden rüſtet ſich , um die Sammlung „ Kriegs⸗

ſpende deutſcher Frauendank “ zu organiſieren .
Schon am 5. Juli 1915 einigten ſich die großen
Frauenverbände Deutſchlands , um in dem Frauen⸗

dank ein Werk zu ſchaffen , das dauernd unſeren

tapferen Heimkehrenden , den Familien unſerer Ge⸗

fallenen und Kriegsbeſchädigten , künden ſoll , daß
der Dank der deutſchen Frau nicht endet mit den

Schrecken des Krieges . Der Hauptvorſtand beſteht
aus 12 Mitgliedern , welche die großen beteiligten

Frauenverbände vertreten . Die Landes⸗ und Orts⸗

ausſchüſſe bilden die Unterorgane und ſetzen ſich in
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ähnlicher Weiſe zuſammen . Am 8. Februar d. Js .

wurde vom Miniſterium des Innern die Samm⸗

lung bis zum 30 . Juni genehmigt . Die in Baden

geſammelten Mittel werden als badiſches Sammel⸗

ergebnis der Nationtlſtiftung für die Hinterbliebe⸗

nen der im Kriege Gefallenen und dem badiſchen

Landesausſchuß der Kriegsbeſchädigtenfürſorge an⸗

gegliedert und unter Mitwirkung von Vertreter —

innen der Frauenvereinigungen verwaltet werden .

badiſchen Heimat haben ſich ſämt

liche Frauenvereinigungen einmütig zuſammenge⸗

ſchloſſen , um bis in die kleinſten Orte die Samm⸗

lung zu organiſieren . Das Erträgnis ſoll überall

dort — 9 U t werden , wo die geſetzlichen Mittel

der Militärverwaltung oder der Sozialverſicherung

keine oder nur geringe Anwendung finden können ;

6
1In unſerer

i

O

der kriegsbeſchä⸗

Erzie die Kin

der 0 en oder

Frauendank ſoll ein Ehrengeſchenk für unſere

Krieger bedeuten , an dem alle deutſchen Frauen

Anteil haben ; deshalb fällt die beſcheidenſte Gabe

der armen Frau ebenſo ins Gewicht , wie die reiche

Spende der Begüterten .

Erweiterte Fürſorge für Kriegerfamilien .

Der Bundesrat hat eine Verordnung zu dem

ſetz die Unterſtützung von Familien in den

igetretener Mannſchaften beſchloſſen , die

me; für Kriegerfamilien abermals nach

verſchiedenen Richtungen weſentlich erweitert . Ein⸗

mal iſt der Unterſchied in der Höhe der Unterſtütz⸗

ungen während der Sommer - und Wintermonate

beſeitigt worden . * dieſe Weiſe erhalten die Krie⸗

gerfamilien auch während der kommenden Som⸗

mermonate den für den Winter geltenden Satz von

15 und von 7 . 50 / für jedes Kind . Ferner iſt

das Geſetz ausgedehnt auf Angehörige der aktiven

Mannſch iften , die während des Krieges ihrer akti⸗

ven litärpflicht genügen und infolgedeſſen

Familienunterſtützungen bisher nicht erhielten .

In Zukunft werden nun die Angehörigen aller im

Heere ſtehenden Mannſchaften die Rechte aus dem

Geſetz vom 28 . Februar 1888 (4. Auguſt 1914

gleichzeitig genießen . Eine Ausnahme machen le⸗

diglich die Kavitulanten , für die als Berufsſoldaten

andere Beſtimmungen in Bezug auf die Verſorgung

der Familien gelten . Eine dritte Erweiterung des

Heſetzes beſteht in der Ausdehnung ſeiner Geltung

ür Pflegekinder und Pflegeeltern , und ſchließlich

trägt die Bundesratsverordnung in Bezug auf die

ſeſtlegung der Bedürftigkeit den Wünſchen Rech⸗

g, die der Reichstag im Dezember in einer Re⸗

olution zum 2lusdruck gebracht hat . Danach wer⸗

den in Zukunft die Familienunterſtützungen ſtets

wenn nach der Steuerveranlagung das

Einkommen in den Orten der TarifklaſſeE weni⸗

—

— .

gewährt ,

ger als 1000 / , in den Orten der Tariftlaſſe Cund

D weniger als 1200 / und in den Orten der Ta⸗

rifklaſſe A und B weniger als 1500 ./ beträgt .

Der Rechtsſchutz der Kriegsteilnehmer .
Der Schutz , den die zu den Fahnen einberufe⸗

nen Perſonen gegen eine Beinträchtigung ihrer

Rachte auf prozeſſualem Gebiete genießen , iſt ver⸗

ſchieden , je nachdem es ſich um Angehörige mobiler

oder immobiler Truppenteile handelt . Mobile

Kriegsteilnehmer fallen unter das Geſetz betr . den

Schutz der infolge des Krieges an Wahrnehmung

ihrer Rechte behinderten Perſonen vom 4. Auguſt

1914 . Danach iſt in bürgerlichen Rechtsſtreitigkei⸗

ten , in denen ſie Partei ſind , regelmäßig das Ver⸗

ſahren zu unterbrechen oder auf Antrag auszu⸗

ſetzen . Angehörigen immobiler Truppenteile kom⸗

men dieſe beſonderen Vorſchriften nicht zugute . Bei

chnen hängt es nach den allgemeinen Beſtimmun⸗

gen der Prozeßordnung von dem Ermeſſen des Ge⸗

richts ab, ob es im Einzelfall das Verfahren aus⸗

ſetzen will oder nicht . Im Lauf des Krieges iſt die

Zahl der bei den immobilen Heeresteilen verwen⸗

deten Perſonen erheblich geſtiegen , und es haben

ſich die Fälle gemehrt , bei denen dieſe Perſonen in⸗

folge ihrer militäriſchen Tätigkeit , zum Beiſpiel

anſtrengendem Lazarettdienſt oder Bewachung von

gefangenenlagern , an der Wahrnehmung ihrer

Rechte in ähnlicher Weiſe behindert waren , wie die

im Felde Stehenden . Der Bundesrat hat deshalb ,

dem Grundgedanken einer vom Reichstag ange⸗

nommenen Reſolution entſprechend , durch eine

33 vom 20 . ds . Mts . den Schutz der An⸗

ehöriigen immobiler Truppenteile verſtärkt . Durch

teue Verordnung wird es demGericht nunmehr

licht gemacht, wennd Unterhalt von Ange börigen ( Ehe

2
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wenn die Partei infolge ihrer Zugehörigkeit zur

waffneten Macht an der Wahrnehmung ihrer

Rechte behindert iſt .

Beſoldung kriegsgefangener Offiziere .

Nach den beſtehenden Beſtimmungen verlieren

kriegsgefangene oder vermißte Offiziere den An⸗

ſrruch auf Gehalt mit Ende des Monats , in dem ſie

hiecegefange . oder vermißt ſind . Ueber dieſe Zeit

hinaus darf indeſſen von den Kommandobehörden

das reine Gehalt ( ſieben Zehntel der Kriegsbeſol⸗

dung ) oder ein Teil desſelben bewilligt werden , ins⸗

beſondere wenn der Unterhalt von Angehörigen

( Chefrau u. ehelichen od . legitimierten Abkömmlin⸗

gen ) daraus beſtritten werden ſoll . Für die Höhe

der Bewilligung gibt der Grad des Bedürfniſſes

den Anhalt . Bei entfernteren Angehörigen ( Eltern ,

Geſchwiſtern , Geſchwiſterkindern ode Pflegekindern )

ſind gleiche Bewilligungen nur unter der weiteren

Vorausſetzung zuläſſig , daß der Kriegsgefangene



oder Vermißte ganz oder überwiegend ihr Ernäh⸗

rer war . Der Anſpruch auf Gehalt für den Offi⸗

zier ſelbſt beginnt erſt wieder mit der Rückkehr zum

Truppenteil . Ein ? Nachzahlung des Gohalts

die Dauer der Kriegsgefangenſchaft oder des

mißtſeins findet danach nicht ſtatt .

für

Ver

Uneheliche Kriegerwaiſen .

Die Reichsregierung hat ſich mit der

ten Reichstagskommiſſion ſchon im April v. IJs . da⸗

hin geeinigt , daß die unehelichen Kinder bei der

Aenderung des Militärhinterbliebenengeſetzes die⸗

ſelbe Kriegswaiſenrente wie die ehelichen erhalten

erweiter⸗

ſollen und ſie hat ſogar verſprochen , da dieſe Ge⸗

ſetzesänderung erſt in der erſten Friedensſitzung des

Re ages behandelt werden ſoll , daß bis dahin
mehelichen Kinder eine freiwillige ausreichende

Unterſtützung erhalten ſollen . Es ſind daraufhin
zon den einzelnen Kriegsminiſterien auch entſpre⸗

chende Verfügungen ergangen .

Vormünder

Indeſſen iſt für die

und Pflegeeltern unehelicher Kinder

allergrößte Vorſicht zu mepfeh

dem Kriegsunterſtützungsgeſetz ſteht den

Kindern , deren Väter vor dem Feind

bei dieſer dieFrage

len . Nach

unehelichen

gefallen , die Kriegsunterſtützung bis zu dem Tage

zu , wo der Truppenteil , den n der Vater angehörte ,
auf den Friedensfuß zurückgeführt iſt oder ſie eine

Waiſenrente erhalten .

lich iſt , ſo müſſen ſie

volle Kriegsunterſtüt

ſpruch dürfen natürlich

Da das letztere bislang nicht

bis nach Friedensſchluß

zung erhalten . Dieſen An⸗

die Vertreter des uneheli⸗

chen Kindes auf keinen Fall aufgeben . In einzel

Verbänden hat berſucht , den unehelichen

Kriegerwaiſen , wenn ſie eine ſolche freiwillige Un⸗

terſtützung vom Kriegsminiſterium erhalten hat⸗

ten , die Kriegsunterſtützung zu entziehen . Das iſt

nicht nur gegen das Geſetz , ſondern auch höchſt be⸗

denklich , denn dieſe Unterſtützungen ſind oft ſehr

niedrig bemeſſen . In einem Falle wurden 0 Mark

für die ganze künftige Erzichung gewährt . Bis alle ,

Reichstag und Reg
egierung, ihr Verſprechen für eine

Kriegerwaiſenrente für Uneheliche einlöſen , müſſen

die Vertreter dieſer Kinder unbedingt bedacht ſein ,

ihnen die Kriegsunterſtützung zu erhalten , die

ihnen nicht entzogen werden darf . Da es ſich ſchon

heute um mehr als 15 000 uneheliche Kriegerwaiſen
handelt , iſt darin ein weſentliches Stück Kinder⸗

ſchutz enthalten . Bei beſonderen Schwierigkeiten
empfiehlt es ſich, nähere Auskunft beim Archiv

deutſcher Berufsvormünder , Frankfurt a. M. ein⸗

zuholen .

Nrt

die

nen man

Die Haftpflicht der Gemeinden .

Bekanntlich ſind zahlreiche Behörden und

Schulen in Gebäuden untergebracht , die ſich mehr

durch ihr ehrwürdiges Alter als durch Vollkom⸗

menheit ihrer Einrichtung auszeichnen ,

die darin arbeitenden Beamten

cherlei Erkrankungen ausgeſetzt

beklagter Uebelſtand iſt die mangelhafte Heizung
der Dienſträume ; daher verdient eim kürzlich er

gangenes Urteil des Reichsgerichts ( 3. 84 . 1915 ) be⸗

ſondere Beachtung , das mit folgenden Worten die

Haftpflicht der Gemeinden begründet :

„ Gewiß kann der Beamte , namentlich bei äl⸗

teren Gebäuden , nicht fordern , daß ſtets den neue⸗

ſten Anforderungen der Wiſſenſchaft Rechnung ge⸗

tragen wird . Es iſt aber kein übermäßiges Begeh⸗

ren , daß in den Dienſträumen eine Temperatur

herrſc )t , die den dauernden ſitzenden Aufenthalt

während der Dienſtſtunden ohne Gefahr für ie Ge⸗

ſundheit ermöglicht . Entſprechen die Dienſträume

dieſer Anforderung nicht , ſo war es Sache der Be⸗

klagten , ihr Verhalten zu rechtfertigen , und ein

Verſchulden lag ſchon dann vor , wenn ſie gleichgül⸗

tig durch wen und auf welche Weiſe , von einem

Mißſtand Kenntnis erhielt und trotzdem nicht für

eine genügende Abhilfe ſorgte . “

Im weiteren ſtellt das Urteil ſodann noch feſt ,

daß auch Vorgeſetzte der Beamten ſich ſchuldig ma⸗

deren Beſchwerden nicht beachtenchen , wenn ſie

und auf dieſe Weiſe Erkrankun herbeigeführt

haften dieſe Vorgeſetz

meinden , falls

weshalb
und Lehrer man

ſind . Ein vielfach

werden . Nach den Geſetzen

ten nicht nur dem Staat und de n Ger

dieſe zum Schadenerſatz werde ſondern

können auch ſogar ohne Strafantrag des Er⸗

krankten wegen fahrläſſiger Körperverletzung , be

gangen durch Außerachtlaſſung einer Amtspflicht ,

zur Verantwortung gezogen werden .

verur tei lt

bei Wohnungsräumung .
Die Novelle der Ziv

ntroökkord ene vom
71898 hat durch eine Milderung

ſtreckung bei einer Wohnungsräumung einer —
empfindlichen Maßregel für den Mieter die Spitze

genommen .

Während nach der alten Zivilprozeßordnung
der Mieter , wenn er im Räumungsprozeß unter⸗

lag , ſofort nach Erlaſſung des auf Antrag

vollſtreckbaren Urteils k . H. mit und

Vack auf die Straße geſetzt werden konnte , iſt das

heute anders , da die neue Zivilprozeßordnung im

§ 721 beſtimmt :

Sarder

8SackSadck

„ Wird auf Räumung einer Wohnung er⸗

kannt , ſo kann das Gericht auf Antrag dem

Schuldner eine den Umſtänden nach angemeſſene

Friſt zur Räumung gewähren . “
Die Prozeſſe über Mietsſtreitigkeiten

zur Zuſtändigkeit des Amtsgerichts , wo der

klagte keines Rechtsanwaltes bedarf , ſondern ſein

Recht ſelbſtändig vertreten kann und erfahrungs⸗

gemäß auch meiſtens ſelber vertritt . Er muß ſich

gehören
RBo⸗Be⸗
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aber die Wohltat des Geſetzes durch einen aus⸗

drücklichen beſtimmten Antrag auf Gewährung

einer Friſt zur Räumung der von ihm benützten

Wohnung ſichern . Wenn auch der Richter von

Amtswegen die Skellung ſachdienlichen Anträge

der Parteien zu veranlaſſen hat , ſo iſt doch dem

Beklagten zu empfehlen , ſelbſt zur Wahrung ſeiner

Intereſſen auf dem Poſten zu ſein , denn einmal iſt

„ſachdienlich “ kein feſter Begriff und dann iſt die

Vorſchrift in §S 721 Abſ . 1 3. ⸗P. ⸗O. nur rein for

mal für den Amtsrichter ſelber da . Der Beklagte

imuß den Antrag auf Friſtbewilligung vor dem

Schluſſe der Verhandlung ſtellen , auf die Urteil er⸗

geht . Wurde der Antrag rechtzeitig geſtellt und

etwa vom Richter nicht berückſichtigt , d. h. weder

abgelehnt noch ihm ſtattgegeben , ſo kann der Schuld⸗
ner innerhalb einer Woche nach Zuſtellung des ge —

richtlichen Urteils durch Zuſtellung eines Schrift

ſatzes , in welchem er den Antrag auf Ergänzung

des unvollkommenen Urteils ſtellt und den Prozeß

gegner zur mündlichen Verhandlung ladet , eine

nachträgliche Entſcheidung ſeines Antrags her

beiführen .
Die neue Beſtimmung in § 721 3 . P . ⸗O . hat

alſo eine überlebte , in unſer modernes Rechtsleben

nicht mehr paſſende Zwangsmaßregel beſeitigt , ohne

daß der Vermieter dadurch erheblich geſchädigt wer

den dürfte , die man dem Richter ſchon vertrauen

darf , daß er —wenn gewichtige Intereſſen des Ver⸗

mieters verletzt würden ( wenn beiſpielsweiſe die zu

räumende Wohnung bereits auf einen nahen Zeit⸗

punkt anderweit vermietet und vorher wieder in

Stand zu ſetzen iſt ) — eine zuweit gehende Friſt

zur Räumung der Wohnung nicht gewähren wird .

Ph . Häfner .

Die neue Regelung der Familienunterſtützungen .
Dr . Hans Lieske , Leipzig .

Die lange Dauer des Krieges hat uns erkennen

gelehrt , daß manche geſetzliche Maßnahme , die für

eine kurze Kriegszeit völlig ausreichend ſchien , den

wirtſchaftlichen Aenderungen und Bedürfniſſen , die

ſich im Verlaufe des jetzt anderthalb Jahre toben⸗

den Kampfes eingeſtellt haben , nicht zu genügen

vermag . Hier heißt es für den Geſetzgeber auf Mit⸗

tel und Wege ſinnen , um die geſetzlichen Vorſchrif⸗

ten mit den wirtſchaftlichen Forderungen im Ein⸗

klang zu erhalten .

In dieſes Gebiet gehören die Beſtimmungen

über die Unterſtützung von Familien einberufener

Mannſchaften . Das Geſetz über Art und Umfang

dieſer Unterſtützungen ſtammt aus dem Jahre 1888 .

Als man bei Kriegsausbruch ſich vor die Notwen⸗

digkeit geſtellt ſah , es praktiſch anzuwenden , da

entging es den maßgebenden Stellen nicht , daß das

Vierteljahrhundert , das ſeit ſeiner Entſtehung ver⸗

floſſen war , nicht ſpurlos hatte an ihm vorüber⸗
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gehen tönnen . Einzelne Verbeſſerungen erwieſen

ſich als oft dringend , daß man ſie zu Anfang des

Krieges ſogleich vornahm . Vor allem wurde die

Höhe der Unterſtützung neu gerggelt . Nach dem

Geſetze vom Jahre 1888 ſollte die Unterſtützung

der Frau in den Sommermonaten ſechs und in Jer

Wintermonaten neun Mark betragen . Kinder und

ſonſtige nahe Verwandte ſollten vier Mark für den

Monat erhalten . Man erkannte , daß dieſe Sätze

unzureichend ſeien und übilligte deshalb der Frau

in den Sommtermonaten neun und in den Winter⸗

monaten zwölf Mark zu . Die Unterſtützung der

Kinder erhöhte man auf ſechs Mark . Des weiteren

wurde als wichtige neue Beſtimmung aufgenom⸗

men , daß auch uneheliche Kinder einen Unterſtütz

engsanſpruch haben ſollten , ſofern die Verpflich⸗

tung des Vaters zur Leiſtung des Unterhalts feſt
geſtellt war

Aber im Verlaufe des Krieges zeigte ſich bald ,

daß dieſe Reformen den Bedürfniſſen des prakti

ſchen Lebens durchaus nicht genügten . Die zur

Entſcheidung über die Unterſtützungsfragen beru⸗

fenen Organe , die ſogenannten Lieferungsverbände ,
hatten daher in den letzten Monaten auch ohne

einheitliche Regelung durch das Reich in der An⸗

wendung des Geſetzes weitere Aenderungen ein⸗
treten laſſen und es ſo verſtanden , allzu ſtarken

wirtſchaftlichen Schädigungen der Angehörigen von

Kriegsteilnehmern vorzubeugen .

Die ietzt erlaſſene Bundesratsbekanntmach

ung holt nunmehr die bisher vermißte einheitliche,
reichsrechtliche Regelung nach . Sie billigt die An⸗

ordnungen der Liefcrungsverbände und erläßt da

rüber hinaus weitere , die Intereſſen der Familien

der einberufenen Mannſchaften fördernde Vor

ſchriften .

Zunächſt erweiterte die Bekanntmachung noch

einmal den Kreis der Unterſtützungsberechtigten .
Vom 1. Januar 1916 an haben im Falle der Be⸗

dürftigkeit Anſpruch auf Unterſtützung die Fami⸗

lien der einberufenen Mannſchaften der Reſerve ,

der Landwehr , der Erſatzreſerve und des Land⸗

ſturms , ferner die Familien von Mannſchaften , die

ſich in Erfüllung ihrer geſetzlichen aktiven Dienſt

pflicht befinden und von Kriegsfreiwilligen . Neu

iſt hier die Beſtimmung , daß auch die Angehörigen
von Mannſchaften unterſtützt werden können , die

ihre aktive Dienſtpflicht erfüllen . Bisher wurden

für die Regel nur die Familien ſolcher aktiver

Mannſchaften unterſtützt , die während des Krieges

ihre zwei⸗ oder dreijährige Dienſtpflicht vollendet

hatten , aber wegen des Kriegszuſtandes nicht zur

Reſerve übergeführt werden konnten . Die Fami⸗

lien aller übrigen aktiven Mannſchaften bezogen

grundſätzlich keine Unterſtützung . Dabei hatte ſich
die intereſſante Streitfrage ergeben , ob die in den

Heeresdienſt eingeſtellten Mannſchaften des Jahr⸗



ganges 1916 als in Erfüllung ihrer aktiven Dienſt

pflichtt Dienende oder als Landſturmpflichtige zu

betrachten ſeien . Denn da die Mannſchaften des

Jahrganges 1916 in normalen Zeiten erſt im

Herbſt dieſes Jahres eingeſtellt worden wären ,

konnte man mit gutem Grunde die Meinung ver⸗

treten , ihre frühere Einſtellung ſei nur in ihrer

Eigenſchaft als unausgebildete Landſturmpflichtige

erfolgt . Sah man ſie als Landſturmpflichtige an ,

jo hatten ihre Familien einen Unterſtützungsan⸗

ſpruch , erachtete man ſie dagegen als regelmäßige

Rekruten , ſo beſtand ein ſolcher Anſpruch nicht .

Jetzt hat die neue Regelung , die den Familien der

aktiven Mannſchaften den Unterſtützungsanſpruch

ſchlechtweg gewährt , unſere Juriſten der Notwen⸗

digkeit , ſich über dieſe Frage die Köpfe zu zerbre⸗

chen , enthoben . Zu beachten iſt , daß zu den aktiven

Mannſchaften auch Armierungsſoldaten gehören

können . Dagegen haben keinen Anſpruch auf Un⸗

terſtütung die Angehörigen von Kapitulanten .

Der Umfang der Unterſtützungsberechtigten wurde

durch die neue Verordnung auch inſofern ausge

dehnt , als der Kreis der Angehörigen erweitert

wurde . Selbſtverſtändlich würde die Gewährung

von Unterſtützungen an alle Verwandten eines

Einberufenen , ohne Rückſicht auf den Grad des

Verwandtſchaftsverhältniſſes , ins Uferloſe führen .

Anderſeits , bringt aber naturgemäß eine zu enge

Feſtſtellung der Grenzen Unbilligkeiten und Här⸗

ten mit ſich . Die Bundesratsbekanntmachung ſucht

hier den Mittelweg zu gehen . Vom 1. Januar 1916

an ſind folgende Verwandte von einberufenen

Mannſchaften untorſtützungsberechtigt : Die Ehe⸗

frau ſowie eheliche Kinder unter 15 Jahren ; ferner

elternloſe Enkel unter 15 Jahren und die ſchuldlos

geſchiedene Ehefrau . Sie alle haben den Unter⸗

ſtützungsanſpruch ohne Rückſicht darauf , ob ſie von

dem Kriegsteilnehmer vor ſeiner Einberufung auch

tatſächlich unterſtütt wurden oder nicht . Eine

ganze Reihe weiterer Perſonen iſt dagegen nur

dann unerſtützungsberechtigt , wenn ſie von dem

Einberufenen unterhalten wurde . Zu ihnen gehö⸗

ren die Kinder über 15 Jahre , die Eltern und

Stiefeltern , die Großeltern , die Geſchwiſter und

Stiefgeſchwiſter , die Stieflinder , die Pflegeeltern

und Pflegekinder . Nach den alten Vorſchriften wa⸗

ren unterſtützungsberechtigt nur die Ehefrau , die

Kinder , die Eltern , die Großeltern und Geſchwi⸗

ſter . Der Kreis iſt alſo hier beträchtlich vergrößert

worden und man kann wohl annehmen , daß in die⸗

ſer Richtung allen berechtigten Wünſchen genügend

Rechnung getragen iſt .

Die Unterſtützungen werden , wie ſchon oben

angedeutet wurde , nicht ſchlechtweg gewährt , ſon⸗

dern nur dann , wenn bei den Familien der Ein⸗

berufenen Bedürftigkeit vorliegt . Die Frage da⸗

nach , ob Bedürftigkeit gegeben iſt , wurde von den
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Lieferungsverbänden im einzelnen recht verſchieden

beantwortet . Während die einen Verbände ſtrenge

Anforderungen ſtellten , faßten die andern den Be —

griff der Bedürftigkeit ſehr weitherzig auf . Die

Folge dieſer ungleichmäßigen Handhabung war

häufig Unzufriedenheit und Erbitterung , weil der

Kriegsteilnehmer es als unbillig empfand , daß ein

anderer in den gleichen Vermögens⸗ und Erwerbs⸗

verhältniſſen die Unterſtützung bezog , während ſie

ihm verſagt wurde . Hier bringt die neue Bundes⸗

ratsbekänntmachung eine äußerſt erfreuliche Beſſe⸗

rung . Künftig ſollen die Lieferungsverbände gehal

ten ſein , in beſtimmten Fällen ſtets die Bedürftig⸗

keit anzunehmen . Als Maßſtab bezeichnet die Ver⸗

ordnung , wie naheliegend , das ſteuerbare Einkom⸗

men . Dabei wird unterſchieden zwiſchen großen ,

mittleren und kleineren Orten . Beträgt nämlich in

kleineren Orten das Einkommen der Unterſtütz⸗

ungsberechtigten 1000 Mart oder weniger , in mitt⸗

leren Orten 1200 Mark oder weniger und in gro⸗

zen Orten 1500 Mark und weniger , ſo iſt ſtets Be⸗

dürftigkeit anzunehmen . Die Frage , ob ein Ort ein

großer , mittlerer oder kleiner iſt , entſcheidet ſich

nach den für die militäriſchen Bezüge geltenden

Tarifklaſſen .
Die bisher beſprochenen Veränderungen gin⸗

gen hauptſächlich die Perſonen an , die ſeither nicht

unterſtützungsberechtigt waren und erſt durch die

neue Verordnung in die Reihe der Unterſtützungs⸗

berechtigten aufgenommen wurden . Die Verord —

nung führt aber auch eine Neuerung ein , die die

Perſonen , die bisher ſchon Unterſtützungen bezogen ,

mit Freuden aufnehmen werden . Mit rückwirken⸗

der Kraft vom 1. Mai 1915 an iſt verfügt , daß die

Frau nunmehr in den Sommermonaten 12 Mark

und in den Wintermonaten 15 Mark Unterſtützung

bekommen ſoll ; die Kinder aber und die ſonſtigen

unterſtützungberechtigten Verwandten ſollen in den

Sommermonaten wie bisher 6 Mark , in den Win⸗

termonaten 7,50 Mark beziehen . Wintermonate

ſind die Monate November bis mit April . Dieſe

Erhöhung der Mindeſtbeträge kommt einem Bedürf⸗

nis entgegen , das ſich in der Zeit der jetzigen Teu⸗

erung aller Lobensverhältniſſe allmählich immer

ſtärker fühlbar gemacht hat . Da die Erhöhung , wie

bemerkt , mit rückwirkender Kraft verſehen iſt , ſo

liegt es im Intereſſe der Unterſtützungsberechtigten ,

nachzuprüfen , ob ihre Bezüge ſeit Mai den neuen

Sätzen entſprechen . Iſt das nicht der Fall , ſo iſt

es ratſam , daß ſie ſich alsbald an die Lieferungs⸗

verbände wenden und um Nachzahlung des nicht

Geleiſteten bitten .

Das am 1. Oktober 1915 in Kraft getretene neue

Prozeßverfahren .
(J. Die Neuordnung des Mahnverfahrens . )

Der regelmäßige Weg der Rechtsverfolgung iſt

die Klage . Wer aber jemals einen Zivilprozeß ge⸗



führt hat , weiß , wie langwierig ſich meiſtens ſolche
Prozeſſe geſtalten und wieviel Zeit den Parteien

insbeſondere dadurch verloren geht , daß ſie bei den

Terminen perſönlich erſcheinen . Um Mißſtänden
ſolcher Art abzuhelfen , hatte die Zivilprozeßord —

nung ſchon bisher das amtsgerichtliche Mahnver⸗

fahren eingeführt , eine Rechtseinrichtung , von der

insbeſondere der kaufmänniſche Beruf in ausgiebig
ſtem Maße Gebrauch gemacht hat .

Wer einen Anſpruch auf Zahlung einer be⸗

ſtimmten Geldſumme hatte , brauchte zunächſt keine

Klage einzureichen , ſondern er konnte Antrag auf

Erlaſſung eines Zahlungsbefehls

ſuch mußte er bei dem Amtsgericht ſtellen ohne Rück —

ſicht auf die Höhe des Anſpruchs ; er mußte ſich alſo

—anders wie bei der Klage an das Amtsgerich

auch dann wenden , wenn ſeine Forderung höher

war als 600 Mark Entſprach das Geſuch den ge⸗

etzlichen Erforderniſſen , ſo erließ das Amtsgericht
ſoddzann den Zahlungsbefehl , in welchem dem Schuld —⸗

ner aufgegeben wurde , entweder innerhalb einer

Woche den Gläubiger zu befriedigen oder Wider

ſpruch bei Gericht zu erheben . Erhob der Schuldner

Widerſpruch , ſo kam es zum regelmäßigen Klage⸗
verfahren , alſo zur mündlichen Verhandlung . Un⸗

terließ aber der Schuldner die Erhebung des Wider —

ſpruchs , ſo erging Vollſtreckungsbefehl und damit

wurde es dem Gläubiger möglich , im Wege der

Zwangsvollſtreckung ſeine Forderung einzutreiben ,
ohne daß ſeine zeitraubende Anweſenheit bei Ge —

richt notkwendig war . Es handelte ſich alſo um ein

abgekürztes , insbeſondere im Intereſſe der Parteien

eingeführtes , Prozeßverfahren
Die Bundesratsverordnung vom 9. September

1915 ändert nun an dieſem bisherigen amtsgericht
lichen Mahnverfahren in keiner Weiſe etwas . Sie

beſtimmt nur , daß Anſprüche , die nach dem Geſetz
im Mahnverfahren verfolgt werden können und zur

Zuſtändigkeit der Amtsgerichte gehören , im Mahn⸗

verfahren verfolgt werden müſſen . Außerdem
dehnt die Bundesratsverordnung das Mahnverfah⸗
ren in etwas geänderter Form auch auf Urkunden⸗

und Wechſelanſprüche aus und fügt zu dem bisheri
gen amtsgerichtlichen Mahnverfahren ein landge
richtliches neu hinzu .

Als Anſprüche , die im Mahnverfahren verfolgt
werden können , kommen für die Praxis im weſent

lichen nur Geldforderungen in Betracht . Zur Zu

ſtändigkeit der Amtsgerichte gehören dieſe An⸗

ſprüche , wie bereits früher bemerkt wurde , inſoweit ,
als ſie 600 / und weniger betragen Vom 1. Ok⸗

tober 1915 aͤn — an dieſem Tage tritt die neue

Verordnung in Kraft — müſſen alſo Geldforderun⸗

gen von 600 / / und weniger im Wege des Mahn⸗

verfahrens beigetrieben werden . Reicht der Gläu⸗

biger in ſolchen Fällen Klage ein , ſo hat das Ge⸗

richt dieſe Klage als Geſuch um Erlaſſung eines

ſtellen . Das Ge
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Zahlungsbefehls anzuſehen und danach zu verfah⸗

ren . Nur dann , wenn der Gläubiger dem Gerichte

glaubhaft macht , ſein Schuldner werde die Forde —

rung doch beſtreiten und es zur Klage kommen laſ⸗

en, ſoll der Richter von der Erlaſſung eines Zah⸗U

lungsbefehls abſehen und ſogleich Termin zur

mündlichen Verhandlung beſtimmen . Denn in ſol⸗

chen Fällen würde ein vorgängiges Mahnverfahren

die Erledigung der Sache nur unnötig hinausziehen .
Noch eine weitere Ausnahme von der Notwen⸗

digkeit des amtsgerichtlichen Mahnverfahrens be⸗

ſteht . Es ſoll nicht das uralte gute Recht der Par

teien beſchnitten werden , an einem ordentlichen Ge⸗

richtstage vor dem Richter zu erſcheinen , ihren

R sſtreit vorzutragen und um Entſcheidunng zu
bitten

Ein Beiſpiel ! Angenommen , ein Kaufmann

hat gegen einen Gaſtwirt eine Warenford erung von

400 l . Trotz wiederholter Mahnung zahle der Gaſt⸗

wirt nicht Bis zum 1. Oktober 1915 tund es nar :

im Belieben des Kaufmanns , ob er die 400 / ſo⸗

gleich im Wege der Klage zum Amtsgericht einfor⸗

dern wollte , oder ob er zunächſt einen Zahlungs⸗
befehl in dieſer Höhe beantragte . Vom 1. Oktober

1915 an muß er aber Antrag auf eines

Zahlungsbefehls ſtellen . Reicht er Klage auf die

100 b
das 557 00 dieſe Klage als

gsbefehls . Hat

alle Kaufme in — Gaſtwirt mit

der gahlungsbefebls gedroht und
f

der Gaſtwirt geantwortet , ein Zahlungs

b ganz überflüſſig , ſo kann der Kaufmun

die diesbezügliche Korreſpondenz dem Gericht vor —

legen und Antrag ſtellen , von der Erlaſſung eines

Zahl befehls abzuſehen und ſogleich Termin zur

mündlichen Verhandlung anzuberaumen

Der Kaufmann und der Gaſtwirt können aber

auch — ohne daß irgend welche Schritte bei Gericht

vorausgegangen ſind einfach an einem Madgn
tage vor dem Aintsrichter erſcheinen und ihm ihren

it mit der Bitte um Abhilfe vortragen In
dieſem Fall muß der Richter ſogleich zur mündli⸗

chen Verhandlung ſchreiten , ohne die Parteien zu⸗

nächſt auf das Mahnverfahren verweiſen zu können .

Eine völlig neue Einrichtung iſt die Einfüh⸗

rung eines beſonderen Mahnverfahrens für Urkun⸗
den- und Wechſelanſprüche . Wä d 1 derje

nige , der auf Grund eines Wechſels einen Anſpruch
verfolgen wollte , dies im Wege der Wechſelklage
oder der ordentlichen Klage tun mußte , kann er

bei 3 Amtsgericht einen ſogenannten
Wechſelzahlungsbefehl beantragen . Und zwar wird

die neue nimmt zu dieſer Frage

nicht Stellung — die Zuſtändigkeit des Amtsge⸗
richts zur Erlaſſung von Wechſelzahlungsbefehlen

gegeben ſein ohne Rückſicht auf die Höhe des Wech⸗
ſelanſpruchs .
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Aber auch in den Fällen , in denen der Gläubi⸗

ger zunächſt eine Wechſelklage einreicht und in de⸗

nen der Wechſelanſpruch 600 ũ/ oder weniger be⸗

trägt , ſoll das Gericht — gerade wie bei den ſon⸗

ſtigen Anſprüchen — zunächſt einen Wechſelzah⸗

kungsbefehl erlaſſen .
Für das Wechſelmahnverfahren gelten noch fol⸗

gende beſondere Beſtimmungen :
Der Wechſelgläubiger braucht die Urſchrift des

Wechſels nicht dem Gericht vorzulegen ; es genügt
eine Abſchrift . Das Gericht tritt auch gar nicht in

die Prüfung der Frage ein , ob im gegebenen Fall

das Wechſelverfahren ſtatthaft iſt , es erläßt einfach

auf Grund der Abſchrift des Wechſels den Wechſel⸗

zahlungsbefehl . Bei der Zuſtellung des Wechſel⸗

zahlungsbefehls iſt eine Abſchrift dem Schuldner

mit zuzuſtellen , damit dieſer prüfen kann , ob er Wi⸗

derſpruch erheben will . Beſonders einſchneidend
iſt die Beſtimmung , daß die Friſt für die Erhebung
des Widerſpruchs im Wechſelmahnverfahren nicht

eine Woche beträgt wie im gewöhnlichen Mahnver⸗

fahren , ſondern daß das Gericht eine kürzere Friſt
beſtimmen kann . Wurde ein Wechſelzahlungsbefehl
erlaſſen und erhebt der Schuldner rechtzeitig Wi⸗

derſpruch , ſo hat das zur Folge , daß das Wechſel⸗

mahnverfahren in den gewöhnlichen Wechſelprozeß
übergeht .

Hat alſo — um auf unſer früheres Beiſpiel zu⸗

rückzukommen — der Kaufmann von dem Gaſtwirt

einen Wechſel in Höhe von 400 / bekommen und

will er die 400 / mit gerichtlicher Hilfe eintreiben ,

ſo hat er bei dem Amtsgericht Antrag auf Erlaſſung
eines Wechſelzahlungsbefehls zu ſtellen . Dabei hat
er die Urſchrift oder eine Abſchrift des Wechſels
dem Gericht vorzulegen . Das Gericht ſtellt dann

dem Gaſtwirt den Wechſelzahlungsbefehl nebſt einer

Abſchrift des Wechſels zu und fordert ihn auf , etwa

binnen drei Tagen den Kaufmann zu befriedigen
oder Widerſpruch zu erheben . — Würde der Kauf⸗

mann , anſtatt Antrag auf Erlaſſung eines Zah⸗
lungsbefehls zu ſtellen , die Wechſelklage erheben , ſo

würde das auf dasſelbe hinauslaufen , weil auch in

dieſem Falle das Gericht einen Wechſelzahlungsbe⸗
fehl erlaſſen müßte . — Erhebt der Gaſtwirt binnen

drei Tagen Widerſpruch , ſo beſtimmt das Gericht
Termin zur mündlichen Verhandlung und es

kommt zum ordentlichen Wechſelprozeß .
Während ſo die neue Verordnung bei allen

Geldanſprüchen bis einſchließlich 600 „ / die vor⸗

gängige Beſchreitung des amtsgerichtlichen Mahn⸗

verfahrens direkt zur Pflicht macht , läßt ſie bei

Geldforderungen über 600 / , alſo bei landgericht⸗

lichen Sachen , es dem Gläubiger unbenommen , die⸗

ſen Betrag im Wege der Klage zum Landgericht

geltend zu machen . Indem aber die Verordnung

auch in landgerichtlichen Sachen den Vorſitzenden

anweiſt , zunächſt einen Zahlungsbefehl auf die

Klage hin zu erlaſſen , erhalten wir prattiſch das

Erebnis , daß vom 1. Oktober 1915 überhaupt alle

Geldanſprüche regelmäßig zunächſt im ſeil es

amtsgerichtlichen , ſei es landgerichtlichen — Mahn⸗

verfahren verfolgt werden müſſen .

Der Kern dieſes neu eingeführten landgericht⸗

lichen Mahnverfahrens liegt darin , daß zukünftig
die ſogenannten Verſäumnisſachen beim Landge⸗

richt ohne mündliche Verhandlung erledigt werden

können . Man verſteht unter Verſäumnisſachen be⸗

kanntlich Rechtsſtreitigkeiten , bei denen der Beklagte

vor Gericht nicht erſcheint und deshalb der Klage

ohe weitere Erhebung ſtattgegeben wird . Bisher

mußte nun immerhin eine derartige Sache in der

Sitzung des Landgerichts aufgerufen werden , der

Rechtsanwalt des Klägers mußte darauf ſeine Klage

verleſen und Verſäumnisurteil beantragen , worauf

das Gericht das Nichterſcheinen des Beklagten feſt —

ſtellte und das Verſäumnisurteil erließ . Durch die

neuen Vorſchriften tritt hierin eine bedeutende Ver⸗

einfachung ein . Wird eine Klage beim Landgericht

eingereicht , ſo ſoll der Vorſitzende , wenn es ſich um

einen Geldanſpruch handelt , die Klageſchrift anſtatt
wie bisher mit der Terminsanberaumung mit dem

Zahlungsbefehl verſehen , gleichgültig , ob der Gläu

biger das Landgericht um Terminsbeſtimmung oder

Erlaſſung eines Zahlungsbefehls gebeten hat .

dem Zahlungsbefehl hat er nach ſeinem Ermeſſen

dem Schuldner eine Friſt zu ſetzen , innerhalb de⸗

ren er entweder den Gläubiger befriedigen oder

Widerſpruch erheben ſoll . Den Widerſpruch aber

kann der Schuldner eine außerordentlich wich⸗
tige , mit dem landgerichtlichen Anwaltszwange zu⸗

ſammenhängende Beſtimmung —nicht ſelbſt erhe⸗
ben , ſondern er muß dies durch einen bei dem be⸗

treffenden Landgerichte zugelaſſenen Rechtsanwalt

tun . Ein Widerſpruch etwa zu Protokoll des Ge⸗

richtsſchreibers iſt ohne jede rechtliche Wirkſamkeit .
Wird innerhalb der vom Vorſitzenden beſtimm⸗

ten Friſt Widerſpruch nicht erhoben , ſo kann der

Gläubiger nunmehr bei dem Gerichtsſchreiber die

Erteilung eines Vollſtreckungsbefehls beantragen .
Dieſem Antrage hat der Gerichtsſchreiber ſtattzu⸗
geben , ſofern nicht noch vor der Verfügung des

Vollſtreckungsbefehls der Widerſpruch eingelaufen
iſt . Der Schuldner hat alſo — eine Vorſchrift , die

übrigens auch für das amtsgerichtliche Mahnver —

fahren gilt — nicht nur innerhalb der vom Rich

ter beſtimmten Friſt zur Einlegung des Wider⸗

ſpruchs Zeit , ſondern auch darüber hinaus bis zur

Verfügung des Vollſtreckungsbefehls . Es liegt des⸗

halb , das muß jetzt , wo das Mahnverfahren in viel

größerem Umfange Platz greifen wird , beſonders
betont werden , im dringenden Intereſſe des Gläu⸗

bigers , daß er ſogleich , wenn die vom Richter be⸗

ſtimmte Friſt abgelaufen iſt , beim Gerichtsſchreiber
die Verfügung des Vollſtreckungsbefehls beantragt
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Hervorzuheben iſt übrigens , daß weder im amtsge⸗

richtlichen , noch im landgerichtlichen Mahnverfah⸗

ren der Vollſtreckungsbeſſchl unanfechtbares Recht

ſchafft ; gegen den Vollſtreckungsbeſehl kann viel⸗

mehr innerhalb zweier Wochen Einſpruch erhoben

werden , worauf es zur mündlichen Verhandlung

kommt .

Erhebt der Schuldner ſchon gegen den Zah —

lungsbefehl rechtzeitig Widerſpruch , ſo har der Vor —

ſitzende von Amtswegen Termin zur mündlichen

Verhandlung anzuberaumen und die Parteien ſind

zu dieſem Termin von Amtswegen zu laden .

Hat der Vorſitzende wegen des Inhalts der

Klage Bedenten , ſo hat er zunächſt den Gläubiger

darauf aufmerkſam zu machen und ihm die Abän

derung nahrzulegen . Geht der Gläubiger , oder

richtiger ſein anwaltſchaftlicher Vertreter auf dieſe

Aenderung nicht ein , ſo hat der Vorſitzende von

der Erlaſſung eines Zahlungsbefehls abzuſehen und

ſogleich Termin zur mündlichen Verhandlung zu

beſtimmen . Ebenſo ſoll der Vorſitzende ſogleich

Termin anberaumen , wenn der Gläubiger alaub

haft macht , daß der Beklagte auf den Zahlungsbe⸗

fehl hin den Anſpruch doch nicht befriedigen , ſondern

es zum Prozeſſe kommen laſſen werde , eine Be⸗

ſtimmung , die ſich mit der früher beſprochenen beim

amtsgerichtlichen Mahnverfahren deckt .

Wichtig iſt auch , daß ſich die Beteiligten gegen

Entſcheidungen des Vorſitzenden dererlei Art nicht

beſchweren können . Wenn alſo etwa der Vorſitzende

entgegen dem Antrage des Gläubigers , der ſogleich

Terminsanberaumung wünſcht , zunächſt einen

Zahlungsbefehl erläßt oder wenn er dem Schuldner ,

der eine längere Friſt beanſprucht , nur eine ſolche

von vierzehn Tagen ſetzt , ſo findet eine Anfechtung

dieſer Verfügungen nicht ſtatt .

Schließlich iſt auch für das landgerichtliche

Verfahren beſtimmt , daß Klagen , die im Urkunden⸗

oder Wechſelprozeß eingereicht werden , zunächſt —

ebenſo wie im früher beſprochenen amtsgerichtlichen

Verfahren — nur als Anträge auf Erlaſſung von

Urkunden - oder Wechſelzahlungsbefehlen zu betrach⸗

ten und zu behandeln ſind . Im übrigen gilt hier

das Gleiche , was bei dem amtsgerichtlichen Wech⸗

ſelmahnverfahren ausgeführt wurde .

Ein Beiſpiel möge die für den Laien auf den

erſten Blick etwas verwickelten prozeſſualen Vor⸗

ſchriften etwas anſchaulicher machen .

Angenommen , ein Kaufmann hat gegen einen

Gaſtwirt einen Anſpruch von 300 / , gegen einen

Bäcker einen ſolchen von 1000 / und gegen einen

Metzger einen Wechſelanſpruch von 2000 WA.

Den Anſpruch von 300 muß er , weil er

zur Zuſtändigkeit des Amtsgerichts gehört , unbe⸗

dingt im amtsgerichtlichen Mahnverfahren geltend

machen . Erhebt er ſogleich Klage , ſo iſt das völlig
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wertlos : auch in - dieſem Falle wird zunächſt vom

Amtsgericht ein Zahlungsbefehl erlaſſen werden .

Den Anſpruch von 1000 „ muß er durch einen

Rechtsanwalt im Wege der Klage beim Landgericht

verfolgen . Der Vorſitzende der betreffenden Zi

vilkammer wird aber zunächſt einen Zahlungsbe⸗

fehl gegen den Bäcker erlaſſen und ihm etwa eine

Friſt von drei Wochen zur Befriedigung des Kauf⸗

manns ſetzen . Wird dieſer Zahlungsbefehl etwa am

10 . Oktober 1915 dem Bäcker zugeſtellt , ſo kann er

bis zum Ablaufe des 31 . Oktober 1915 den Kauf⸗

mann bezahlen oder Widerſpruch erheben . Tut er

das nicht , ſo kann der Kaufmann vom 1. Novent

ber 1915 an beim Gerichtsſchreiber die Erlaſſung

eines Vollſträckungsbefehls beantragen . Stellt nun

der Kaufmann erſt am 3. November den Antrag

auf Verfügung des Vollſtreckungsbefehls und iſt am

2. November der Widerſpruch des Bäckers noch ein⸗

gelaufen , ſo hat der Gerichtsſchreiber den Antrag

abzulehnen .
Erhebt der Bäcker gegen Zahlungsbefehl Wi⸗

derſpruch er muß dies , wie bemerkt , unbedingt

durch einen Rechtsanwalt des betreffenden Land⸗

gerichts tun laſſen — oder läßt er es zwar zum

Vollſtreckungsbefehl kommen , legt aber innerhalb

zweier Wochen ſeit Zuſtellung des Vollſtreckungsbe⸗
fehls Einſpruch ein , ſo tritt das gewöhnliche land⸗

gerichtliche Verfahren ein .

Den Wechſelanſpruch von 2000 / gegen den

Metzger kann der Kaufmann entweder im amtsge⸗

richtlichen Wechſelmahnverfahren geltend machen ,

indem er Antrag auf Erlaſſung eines Wechſelzah

lungsbefehls ſtellt . Er kann ihn aber auch mit der

Wechſelklage beim Landgericht erheben ; dann wird

vom Vorſitzenden ein Wechſelzahlungsbefehl erlaſ

ſen. Dr . Hans Lieske , Leipzig .

7 . Bad . Landgemeindenverand .
Erinnerungsgabe an die zum Heeresdienſt einge⸗

zogenen Bürgermeiſter .

Infolge unſeres an alle Gemeinden des Lan⸗

des erlaſſenen Rundſchreibens vom Januar 1916

ſind uns bis jetzt folgende zum Heeresdienſt einge⸗
zogenen Bürgermeiſter bokannt geworden :

Sprich , Adelsberg , Amt Schönau ;
Sold , Aglaſterhauſen , Amt Mosbach ;
Trautmann , Altenbach , Amt Heidelberg ;
Martin , Altheim , Amt Meßkirch ;
Keller , Altheim , Amt Ueberlingen ;
Müller , Aſelfingen , Amt Bonndorf ;

Kramer , Bachheim , Amt Donaueſchingen ;
Benetz , Bärental , Amt Neuſtadt ;
Bachmann , Berau , Amt Bonndorf ;

Bachmann , Büchig , Amt Bretten ;
Beiſel , Brombach , Amt Heidelberg ;
Ebner , Bierbronnen , Amt Waldshut ;
Veit , Billafingen , Amt Ueberlingen ;
Hugel , Boll , Amt Bonndorf ;
Frick , Büchig , Amt Karlsruhe :

Ohlhauſer , Dilsberg , Amt Heidelberg :



Lindörfer , Dürrenbüchig , Amt Bretten ;

Hertweck , Eberſteinburg , Amt Baden ;

Schuler , Einbach , Amt Wolfach ;

Ruf , Elgersweier , Amt Offenburg ;
Borell , Friedrichstal , Amt Karlsruhe ;
Pfitzenmeier , Gölshauſen ; Amt Bretten ;

Horber , Güttingen , Amt Konſtanz ;
Ehret , Heddesheim , Amt Weinheim ;

Zimpfer , Helmlingen , Amt Kehl ;
Kleinhans , Hildmannsfeld , Amt Bühl ;

Maier , Hubertshofen , Amt Donaueſchingen ;
Amann 5, Krumbach , Amt Meßkirch ;

Schöpfle , Langenſteinboch , Amt Durlach ;

Breinlinger , Liptingen , Amt Stockach ;

Fiſcher , Meißenheim , Amt Lahr ;

Klein , Maſſig , Amt Wertheim ;
Hirt , Neudingen , Amt Donaueſchingen ;
Stroppel , Nuſplingen , Amt Meßkirch
Haas , Nüſtenbach , Amt Mosbach

Max , Oberacker , Amt Bretten ;

Klöck , Oberſtenweiler , Amt Ueberlingen ;
Steinle , Offnadingen , Amt Staufen ;

Schmidt , Raitenbuch , Amt Neuſtadt ;

Zimmermann , Rhina , Amt Säckingen ;
Eiſenhuth , Rohrbach , Amt Eppingen ;
Bitter , Rohrbach , Amt Heidelberg ;

Clevenz , St . Leon , Amt Wiesloch ;

Nann , helingen , Amt Breiſach ;

Konz , Schienen , Amt Konſtanz ;
Häuptle , Schnerkingen , Amt Moßkirch ;

Heß , Schönbrunn , Amt Eberbach ;

Bachmann , Schwaningen , Amt Bonndorf ;

Kleiſer , Schwärzenbach , Amt Neuſtadt ;

Hohl , Stahringen , Amt Stockach ;

Bauer , Stein , Amt Bretten ;

Marx , Unadingen , Amt Donaueſchingen ;

Buhl , Unterglashütte , Amt Mefkirch ;

Flamm , Unterglottertal , Amt Waldkirch ;

Damm , Wagenſchwend , Amt Eberbach ;

Beck , Waldhilsbach , Amt Heidelberg ;

Basler , Weizen , Amt Bonndorf ;

Graß , Wembach , Amt Schönau ;

Schreitmüller , lterdingen , Amt Donau⸗

eſchingen .
Wir bitten dringend ,

R

Sck
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uns etwaige Unrichtig⸗

teiten oder Unvollſtändigkeiten obigen Verzeich⸗

niſſes umgehend anzeigen zu wollen , da wir ſonſt

keine Verantwortung übernehmen , wenn etwa ein

Berechtigter übergangen würde .

Badiſcher Heimatdank .
dieſom Titel wurde kürzlich unter dem

Präſidenten unſeres Miniſteriums des

v. Bodman ein Verein gegrün⸗
die Satzungen

Unter

Vorſitz d

Innern Exzellenz

det , über deſſen Zweck und Aufgabe

Folgendes beſtimmen :

„8 1. Der Verein „ Badiſcher Heimatdank “ will

im Großherzogtum Baden die reichsgeſetzliche Ver⸗

ſorgung der Kriegsbeſchädigten und Hinterbliebe⸗

nen durch ſoziale Fürſorge ergänzen .

Er hat ſeinen Sitz in Karlsruhe .

§ 2. Zweck der ſozialen Kriegsbeſchädigtenfür⸗
ſorge iſt , dafür zu ſorgen , daß die infolge von Ver⸗
ſtümmelung oder andorer erheblicher Geſundheits⸗
beſchädigungen in ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträch⸗
tigten Teilnehmer am gegenwärtigen Krieg — die
Kriegsbeſchädigten ihre wirtſchaftliche Selbſtän⸗

digkeit wahren und ihre Lebensſtellung heben
können .

C8
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Zur Erreichung dieſes Zweckes kommen haupt⸗
ſächlich in Betracht : Berufsberatung , Berufsaus

bildung und Arbeitsvermittelung ; erforderlichen⸗

falls auch Geldbeihilfen und Heilbehandlung ; Un⸗

terbringung der Kriegsbeſchädigten , die fremder
Wartung und Pflege bedürfen , in Familien , nöti⸗

genfalls in Heimen ; endlich Fürſorge für das Wohl

der Familien der Kriegsbeſchädigten , insbeſondere

für Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder . “

Dieſem Vereine können und ſollen auch

meinden beitreten , deren Jahresbeitrag auf min⸗

deſtens 10 . feſtgeſetzt iſt .

Näheres über Organiſation , Leitung und Ge⸗

ſchäftsführung des Vereins iſt aus deſſen Satzun⸗

gen erſichtlich , welch ' den Gemeinden zugehen
werden .

Wir bitten dringend , daß es jede Ge

meinde des Landes als Ehrenſache betrachtet , die⸗

ſem Verein mit einem ihren Verhältniſſen entſpre —

chenden Jahresbeitrag beizutreten .

505
Ge⸗

Feuerverſicherung .
Nach unſerer letzten Veröffentlichung in Nr . 1

der Zeitſchrift betrug der Geſamtbeſtand an Ver —

ſicherungen auf Ende des Jahres 1915 385 Verſiche

rungen mit einem Verſicherungswert von
4 698 100 &α
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8
ſeither ſind neu zugegangen :

Hohenwart 16 900 /

Oberſasbach 14 500 4ι

Wahlwies 2 600 4ι

Muggenſturm 27 200 J,

Langenbach 6 200 J

Friedenweiler 2 100 K4

Neuweier 29 000 4

Menzenſchwand Geſamtgemeinde 5 500 J,.
Menzenſchwand - Hinterdorf 3 900 A

Nordrach 14 300

Iffezheim 16 100 ¼

Niefern 55 700

Bieſendorf 6 300 ι

Ketſch 40 400 4

Friedrichsfeld 33 500 4

4972 300

ab O. ⸗Z. 308 Sandhauſen 11 500

reſtl Verſicherungsbeſtand am

1. April 1916 960 800 %/¼

Verbandsentwickelung .
Dem Verband ſind beigetreten die Gemeinden :

Bieſendorf , Amt Engen und Schonach ,

Amt Triberg .

10 . Bücherſchau .
Herrn Bürgermeiſter M. in K. Ihre Anfrage wegen

der Kriegsunterſtützung für aktive Mannſchaften finden

Sie eingehend beantwortet im „ Wegweiſer durch die

geſamte Kriegsverſorgung “ S. 5 ff. Der Wegweiſer iſt

bei Spachholz u. Ehrath , Bonndorf , erhältlich und iſt

bereits von vielen Gemeinden als Liebesgaben für

Kriegsteilnehmer in größeren Mengen beſtellt worden .

Wir möchten Ihnen bei dieſem Anlaß ein gleiches Ver⸗

fahren empfehlen . Der Wegweiſer iſt bei Abnahme von

mehreren Exemplaren ganz beſonders billig und iſt die

wertvollſte Liebesgabe für Krieger und Kriegerfamilien .

0B
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Bad . flmtsrebisorenperein .

ö 5

flm 23 . [ Ilärz d. Js . iſt unjer fimtsgenolle

Karl Schüpf
Oberrepifor in Durlach

nach langjdhrigem mit Geduld ertragenem heiden im

fllter von 54 Jahren fanft im Perrn entichlafen . Trot

leiner ichmeren Erkrankung , welche mehrere Operationen

notwendig machte , hat er ſich bis zu jeiner vor einigen
Dondaten erfolgten Zuruheletzung immer wieder unter

finipaonnung aller jeiner Kräfte aufgerafft , ſeine Dienſt -

dufgaben zu erfüllen . Ein fleihiger gewillenhafter

Bedmfer , ein ruhiger aufrichtiger , von uns allen gedch -
teter und geichätzter fimtsgenoſſe , welcher auch an der

Förderung der Standesinterelien fehr lebhaften finteil

genommen hat , iſt mit ihm jrühzeitig ins Grab geiunken .
Wir werden ihm ein ehrendes flndenken bewahren .

Der Voritand .

— . . ———
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Wegueiſer darch die geſamte Krieg sverſorgung .
In unſerem Verlag iſt ein von ſachverſtändi

ger Seite bearbeiteter Wegweiſer durch die geſamte
Kriegsverſorgung erſchienen , welcher jedermann ,

nz beſonders aber den Behörden und Beamten

wert olle Dieuſte leiſten wird . Der Wegweiſer um—⸗

faßt 62 Seiten und behandelt in eingehender und

überſichtlicher Weiſe folgende Gegenſtände :
J. Familienunterſtützungsgeſetz

II . Kriegswochenhilfe
III . Mannſchaftsderſorgungsgeſetz und Mili⸗

tärhinterbliebenengeſetz
IV . Kriegsteilnehmer und Sozialverſicherung

A. Krantenverſicherung
B. Invalidenverſicherung
C. Angeſtelltenverſicherung
D. Privatverſicherung

V. Rechtsſchutz
VI. Kriegsbeſchädigte

VII . Zahlung der Löhnung an Angehörige von

Gefangenen und Vermißten
III . Vergleiche mit Oeſterreich
I [ X. Teuérung , Merkſätze , Mahnungen .

X. Sonſtiges .
Einzelpreis nur 60 Pfg .

Spachholz u. Ehrath , Bonndorf ( Baden ) .

94

Wir ſuchen während des Krieges einen mit der
Kranken⸗ und Invaliden⸗Verſicherung vertrauten

Geſchäftsführer
Bewerber wollen ſich unter Angabe von Reſerenzen

und Gehaltsanſprüchen melden bei der

Hotel⸗ und Gaſtwirte Innungs⸗

Krankenkaſſe für den

Amtsbezirk Baden in Baden .

Stadtkaſſebuchhaltergeſuch
Auf unſerer Stadtkaſſe iſt ſofort die Stelle eines

Buchhalters dauernd zu beſetzen . Bewerber mit

entſprechender Vorbildung wollen ſich unter Beifügung
eines Lebenslaufs , von Zeugniſſen und Angabe der Ge⸗

haltsanſprüche bei uns melden .

Triberg , den 25. März 1916 .

Gemeinderat :

de Pellegrini .

Rechnungssfeller
übernimmt Stellung von Gemeinde⸗ , Stiftungs⸗

Kirchenrechnungen .

oder

Gefl . Angebote erbeten unter der Aufſchrift „ Rech⸗

nungsſtellung “ an die Schriftleitung dieſer Zeitſchrift .

Bulow- Salonpianinos
mit Flügelton , faſt neu , 8 Jahre Garantie ,

Statt Mk . 850 lür Uk . 500 . —.

Salon - Pianino
Ia . Fabrikat , wenig gespielt , 5 Jahre Garantie , statt
Mk . 700 . — für ſIIk . 400 . — abzugeben .

Abbildung und Prachtkatalog mit über

Bülow - , Einger - , Nagel - Pianinos frei .

Fr . Siering , Mannbeim C7 Nr . 6

Sur gefälligen Beachtung !
Sendungen ſind zu richten :

lin Angelegenheiten
a) des Landgemeindenverbandes (7) an

ſtraße 19 ;
b) des Rechnerverbandes ( 8) an deſſen Vorſitzenden — Stadtrechner Kaufmann in Schopfheim ; —

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

c) der Bestellung und des Uersands der

deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

Verlag: die Bad . Landgemeinde⸗, Amtsreviſoren⸗ und Rechner⸗Verbände . Geſchäftsſtelle in Bonndorf .
Schriftleitung : Oberreviſor Bundſchuh in Konſtanz . — Druck : Spachholz & Ehrath , Bonndorf .
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